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PLANEN SIE JETZT IHRE WERBUNG FÜR 2021 
UND SICHERN SIE SICH EINES UNSERER ATTRAKTIVEN ANGEBOTE

Rufen Sie uns an oder  
schreiben Sie uns eine E-Mail. 

Armin Schaum 
Telefon 0 69 /42 09 03 55 

E-Mail armin.schaum@zarbock.de



„Eine gute Zukunft für die  
Metropolregion sichern“

Liebe Leserinnen und Leser!

Die pandemiebedingten Herausforderungen für unsere Wirt-
schaft setzen sich im nächsten Jahr fort. Doch es besteht 
Grund zur Hoffnung, dass die Unternehmen im In- und Aus-
land damit besser zurechtkommen. Impfstoffe werden ver-
fügbar sein, der Umgang mit dem Infektionsgeschehen wird 
noch zielgerichteter sein und Unternehmen in stark betroffe-
nen Branchen wie der Gastronomie, dem Beherbergungsge-
werbe, dem Luftverkehr oder dem Tourismus können hoffent-
lich wieder zu mehr Normalität zurückkehren.

Für die internationalen Handelsbeziehungen, ein wichtiges 
Feld für eine erfolgreiche inländische Wirtschaftsentwicklung, 
haben sich die Vorzeichen mit dem Ausgang der US-Wahlen 
deutlich aufgehellt. Das Anknüpfen an eine Konjunktur wie 
vor dem Beginn der Pandemie erscheint für das kommende 
Jahr nicht unerreichbar.

Ungeachtet dieser vorsichtig optimistischen Perspektiven 
sind für die Wirtschaft in unserer Region die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern, um auch für Unternehmensinves-
titionen attraktiver zu werden: Die Baulandausweisungen 
für Wohnen, Gewerbe und Industrie sollten erhöht und die 
Defizite der Verkehrsinfrastruktur beseitigt werden. Hier-
durch können wir eine gute Zukunft für die Metropolregion 
FrankfurtRheinMain sichern.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes Weihnachts-
fest und alles Gute im neuen Jahr.

Ulrich Caspar
Präsident, IHK Frankfurt

VORWORT
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Innenstädte
Der Strukturwandel im Einzel-
handel und die Coronakrise stel-
len die Stadtzentren vor große 
 Herausforderungen. Wirtschaft 
und Politik müssen an einem 
Strang ziehen, um die Zukunft  
der Innenstädte zu sichern.

4442 35

28 50 37

4

IHK  Wir t schaf t sFORUM  12 . 20|01 . 20

INHALT 12 . 20|01 . 20



IN
H

A
LT

 12
.2

0|
01

.2
1

Hinweis: In der IHK Frankfurt werden die Corona-bedingten Kontaktbeschränkun-
gen sowie die Abstands- und Hygieneregeln beachtet, auch bei Fotoshootings. Den-
noch kann es sein, dass Sie in dieser Ausgabe vereinzelt Fotos sehen, die vor Inkraft-
treten der coronabedingten Abstandsregelungen gemacht wurden. Gleiches gilt für 
die verwendeten Fotos aus Bilddatenbanken. Hierfür bitten wir um Verständnis.
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RECHT

Falsche Rechnungen im Umlauf
Aktuell erhalten wieder viele Unternehmen Anschreiben, die einer Kos-
tenrechnung für eine Handelsregistereintragung täuschend ähnlich sind. 
Diese enthalten beispielsweise Aktenzeichen, Landeswappen, behördli-
ches Kassenzeichen und ein Layout in amtstypischer Aufmachung.

PLANUNG  –  PRODUKTION  –  MONTAGE

WOLF SYSTEM GMBH

94486 Osterhofen
Tel. 09932 37-0 
gbi@wolfsystem.de

WWW.WOLFSYSTEM.DE

INDUSTRIE | GEWERBE | STAHL

IHK INTERN

Kreisbereisung im Hochtaunuskreis

Das Präsidium sowie die Hauptgeschäftsführung der IHK Frankfurt haben sich über die wirtschaftliche Lage von Mitglieds-
unternehmen im Hochtaunus informiert. Begleitet von Ulrich Krebs, Landrat, Thorsten Schorr, Erster Kreisbeigeordneter, Alex-
ander Hetjes, Oberbürgermeister, Bad Homburg, besuchte die IHK-Delegation die Hochtaunus Kliniken, die Accadis Hochschu-
le sowie die Taunus Sparkasse in Bad Homburg. IHK-Präsident Ulrich Caspar betonte, die Unternehmensbesuche hätten ein-
mal mehr gezeigt, dass in der Region Entwicklungsflächen für Unternehmen fehlten. Die IHK Frankfurt unterstütze deswegen 
die Kommunen im IHK-Bezirk und in der Region darin, weitere Gewerbe- und Wohnflächen auszuweisen.
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INTERNATIONAL

Import medizinischer Hilfsgüter  
Beatmungsgeräte, Vollgesichtsmasken, Handschu-
he, Luftbefeuchter und mehr: Seit dem Frühjahr 
können diese und viele andere medizinische Geräte 
und Materialien zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie unter bestimmten Umständen zoll- und ein-
fuhrumsatzsteuerfrei in die Europäische Union ein-
geführt werden. Nun werden die aktuellen Erleich-
terungen für den Import von medizinischen Mate-
rialien zur Pandemiebekämpfung, die eigentlich 
Ende Oktober auslaufen sollten, bis 30. April 
nächsten Jahres verlängert. www.zoll.de  

 medizinische Hilfsgüter
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INTERNATIONAL

Brexit und Exportkontrolle
Die europäische Kommission hat Anfang November 
einen Vorschlag zur Vereinfachung der Ausfuhrkontrollen 
in das Vereinigte Königreich am Ende der Übergangszeit 
angenommen. Großbritannien wird in der Ausfuhrkont-
rolle mit sogenannten risikoarmen Ländern wie beispiels-
weise Japan, Australien oder USA gleichgestellt. www.
frankfurt-main.ihk.de/ international/brexit

  

peters-sothebysrealty.com

    

Danziger Straße 50 a
65191 Wiesbaden
0611 - 89 05 92 10

Arndtstraße 24
60325 Frankfurt
069 - 23 80 79 30

Louisenstraße 84 
61348 Bad Homburg
06172 - 94 49 153

Spektakuläres 
Parkanwesen
KRONBERG
OBJEKT ID: 1533 
PREIS: > 10.000.000 EURO

 

Sie möchten Ihre Immobilie auch zeitnah verkaufen
und u.a. hier bewerben?

Dann rufen Sie einfach Olivier Peters in unserem Frankfurter 
Büro unter 069 - 23 80 79 30 an oder schreiben Sie uns eine 
Email an olivier.peters@ppsir.de.

IMMOBILIE DES MONATS

VERKAUFT!

Wir freuen uns auf Sie!

MEHRFACH AUSGEZEICHNETER SERVICE

CAPITAL

FOCUS

DIE WELT
  

  
  

  

SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

INNOVATION

Facebook bekämpft 
 Hate-Kommentare

Facebook arbeitet an einem Sys-
tem, das problematische Inhal-
te hinsichtlich Viralität, Art und 
Schweregrad von Regelverstö-
ßen bewertet. Das soll das Vor-
gehen gegen Hate Speech, Spam 
und anderen nicht zu duldenden 
Content erleichtern. Aktuell ent-
fernt die Plattform gemeldete 
Beiträge automatisch, wenn der 

Fall eindeutig ist, alle anderen werden an die weltweit rund 
15 000 menschlichen Facebook-Moderatoren weitergeleitet 
und chronologisch abgearbeitet. Der neue Algorithmus soll 
 ihnen zukünftig eine priorisierte Liste vorlegen. Nach welchen 
Kriterien die künstliche Intelligenz die Bewertungen durchfüh-
ren wird, hat Facebook nicht bekannt gegeben.
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ARBEITSMARK T

„Wir fördern Anerkennung“ 
Unternehmen, die auf herausragende Art und Weise Beschäf-
tigte im Verfahren der Anerkennung ihrer ausländischen Be-
rufsabschlüsse unterstützen, Vielfalt schätzen und die Mit-
arbeiterqualifizierung stetig vorantreiben, können dies ab so- 
fort mit dem neuen Arbeitgebersiegel „Wir fördern Anerken-
nung“ sichtbar machen. Das Projekt wird vom Bundesbil-
dungsministerium gefördert und vom Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag und dem Zentralverband des Deut-
schen Handwerks unterstützt. www. siegelcheck.unter 
nehmen-berufsanerkennung.de

KURZMELDUNGEN



AUSBILDUNG

Gratulation für Bundesbeste

IHK-Vizepräsident Klaus-Stefan Ruoff (2. v. r.) und Eschborns Bürgermeister Adnan Sheikh (1. v. r.) gratulierten Geschäftsführerin 
Isabella Rau (2. v. l.) und Inhaber Michael Kopp (1. v. l.) vom Eschborner Reisebüro Kopp für ihre hervorragenden Ausbildungsleis-
tungen. Der Anlass: Die Auszubildende Philine Knop (r.) hat in diesem Jahr die Prüfung zur Tourismuskauffrau als Beste in der 
gesamten Bundesrepublik abgeschlossen. Das 1989 gegründete Reisebüro Kopp bildet bereits seit 1991 im IHK-Bezirk Frank-
furt aus, seit 2001 haben 65 Auszubildende dort ihre Ausbildung angetreten. Und noch eine weitere Bundesbeste kommt aus 
dem IHK-Bezirk Frankfurt: Luftverkehrskauffrau Laura Findner, die bei der Deutschen Lufthansa ausgebildet wurde.
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INTERNATIONAL

Neues Europass-Portal
Um Schüler, Azubis, Studierende, Jobsuchende und Berufs-
tätige dabei zu unterstützen, sich innerhalb der EU um einen 
Arbeitsplatz zu bewerben, hat die Europäische Kommission 
das neue Europass-Portal eingeführt. Dieses will die grenz-
überschreitende Mobilität zur Arbeitsaufnahme und zur Aus- 
und Weiterbildung vereinfachen. Bürger können sich hier über 
Ländergrenzen hinweg präsentieren und europaweit nach 
Lernangeboten, Qualifikationen und Jobs suchen. Unterneh-
men soll das Screening von internationalen Bewerbungen we-
sentlich erleichtert werden – unter anderem durch die Verfüg-
barkeit der Plattform in den 29 europäischen Amtssprachen. 
www.europass.eu und www.europass-info.de

UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Notfallhandbuch für Unternehmen
Was, wenn der Chef oder die Chefin plötzlich 
ausfällt? Um den Betrieb vor unnötigem Scha-
den zu bewahren, sollte es für diesen Fall im 
Unternehmen einen Notfallkoffer geben, der 

mit Vollmachten, Vertretungsplan und den wichtigsten 

Dokumenten gefüllt ist. Die hessischen IHKs haben ein 
Notfall-Handbuch als ausfüllbares PDF-Dokument erstellt, 
das aufzeigt, was in den Notfallkoffer gehört. Es ist Anre-
gung, Orientierung und Werkzeug zugleich, damit im Falle 
eines Falles Vertrauenspersonen handlungsfähig bleiben.

EXISTENZGRÜNDUNG

KfW-Start-up-Report 2020
In Deutschland lag der Bestand an Start-ups 2019 wie bereits 
im Vorjahr bei 70 000. Der Anstieg aus den beiden vorange-
gangenen Jahren hat sich somit nicht fortgesetzt. Deutlich 
gestiegen ist hingegen der Anteil der Start-ups, die zur Finan-
zierung ihres künftigen Wachstums auf Venture Capital (VC) 
zurückgreifen wollen. So will laut KfW-Research inzwischen 
knapp jedes fünfte Start-up (19 Prozent) und damit doppelt so 
viele wie im Jahr zuvor, VC-Partner einbeziehen. Wie sich die 
Coronakrise konkret auf die Start-up-Szene in Deutschland 
auswirkt, ist derzeit noch nicht absehbar. www.kfw.de  

 Start-up-Report
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STANDORTPOLITIK

HIHK fordert Sonntags-
öffnung vor Weihnachten

Die Corona-Pandemie droht, den hessischen Einzelhändlern 
das Weihnachtsgeschäft zu verhageln. Daher fordert der Hes-
sische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) die Öffnung 
von Läden auch am Sonntag. „Das Weihnachtsgeschäft ist 
für viele Händler überlebenswichtig. Verkaufsoffene Sonntage 
können dabei helfen, die Kundenströme besser zu verteilen 
und die Umsätze zu stabilisieren“, so Robert Lippmann, Ge-
schäftsführer des HIHK. Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft 
dürfte der Onlinehandel weiter zunehmen. „Die Zukunft der 
hessischen Innenstädte entscheidet sich jetzt. Wir alle wollen 
und brauchen lebendige Innenstädte mit einem gesunden 
Einzelhandel. Deshalb sollten wir im Kleinen wie im Großen 
alles möglich machen, um die bestehenden Strukturen zu sta-
bilisieren.“ www.hihk.de   Sonntagsöffnung
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IHK INTERN

IHK: Öffnungs zeiten 
zwischen den Jahren

Die IHK Frank-
furt, Börsen-
platz 4, das IHK-
Service-Center, 
Schillerstraße 
11, Frankfurt, 
und die Ge-
schäftsstelle in 
Bad Homburg 
sind angesichts 
der Corona-Pan-
demie in die-

sem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr nur virtuell 
geöffnet. Sie erreichen uns von Montag, 28. Dezember, 
bis Mittwoch, 30. Dezember, von 9 bis 16 Uhr. Die IHK 
Frankfurt wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2021.
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FR ANKFURT

Relaunch des Radfahrportals

Das städtische Radfahrportal ist überarbeitet und mit neuen 
Funktionen aufgewertet worden. Mit einem interaktiven Stadt-
plan sind viele Infos zum Radfahren in der Mainmetropole ver-
knüpft, wie beispielsweise Reparaturstationen und Service-
partner. Die Karte zeigt außerdem an, wo es in jüngster Zeit 
Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs wie Lücken-
schlüsse oder Radwegsanierungen gegeben hat. Ergänzt wird 
das Onlineangebot durch Infos zum sicheren Radfahren, der 
sicheren Ausstattung von Fahrrädern und Empfehlungen für 
radfahrende Kinder und ihre Eltern. www.radfahren-ffm.de
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INTERNATIONAL

Asien-Pazifik-Staaten: neues 
Freihandelsabkommen

China, Japan, Südkorea, die Asean-Staaten, Australien 
und Neuseeland haben am 15. November das weltgrößte 
Freihandelsabkommen RCEP (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) unterzeichnet. Dadurch entsteht 
ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit 2,2 Milliarden Ein-
wohnern, der ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung 
erbringt. RCEP sieht einen weitgehenden Zollabbau vor 
und umfasst Regelungen zu technischen Standards, In-
vestitionen, Dienstleistungen und mehr. Die Verträge 
müssen noch von den Ländern ratifiziert werden.
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STANDORTENT WICKLUNG

Noch viele Wünsche offen
Der Strukturwandel im Einzelhandel und die Coronakrise stellen die   

Stadtzentren vor große  Herausforderungen. Wirtschaft und Politik  müssen  
an einem Strang ziehen, um die Zukunft der Innenstädte zu sichern.

Bald ist wieder Weihnachten: Höchste Zeit also, sich über seine Wünsche Gedan-
ken zu machen und aufzulisten, über welche Geschenke man sich freuen würde. 
Kinder schicken dafür ihre Wunschlisten entweder an den Weihnachtsmann oder 
das Christkind – MyZeil-Centermanager Marcus Schwartz adressiert lieber direkt 
den neuen Citymanager der Stadt Frankfurt, Eduard M. Singer: „Von Herrn Singer 
wünsche ich mir eine verbesserte Aufenthaltsqualität, insbesondere Sicherheit, 
Sauberkeit und Helligkeit in der Frankfurter Innenstadt. Und ich wünsche mir, dass 
er es schnell schafft, alle relevanten Akteure aus Wirtschaft, Politik und den Ver-
bänden an einen Tisch zu bringen, Impulse für die Stadt zu setzen und einen ge-
meinschaftlichen Spirit zu entzünden.“

Doch der Zusammenhalt fehlt, obwohl die Probleme in der Frankfurter Innenstadt 
allgemein bekannt sind: der Strukturwandel im Einzelhandel, das Sterben der in-
habergeführten Traditionsgeschäfte, die ungewisse Zukunft der großen Kaufhäu-
ser und die Gefahr weiterer Verödung nach Geschäftsschluss. Die Coronakrise be-
schleunigt den Niedergang der klassischen deutschen Einkaufszonen noch – nicht 
nur in Frankfurt. In kleineren Städten machen die Warenhäuser dicht, und vieler-
orts stehen die Menschen vor leeren Schaufenstern. Vor allem Modeläden sind be-
troffen. Das Geschäft mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren brach in 
den ersten sechs Monaten des Jahres um 27,7 Prozent ein – zur Freude der Online-
händler, die über ein Fünftel mehr Umsatz als im vergangenen Jahr verbuchen kön-
nen. Im dritten Quartal lag der E-Commerce-Umsatz bei rund 19 Milliarden Euro in 
Deutschland. 

Lockdown light verschärft die Situation

Der Handelsverband Deutschland (HDE) kalkuliert mit 50 000 Geschäftsaufga-
ben und 40 Milliarden Euro Umsatzverlust. Auch die Gastronomen haben große 
Schwierigkeiten, trotz Abstandsgeboten die horrenden innerstädtischen Lokal-
mieten zu erwirtschaften. Der im November von der Bundesregierung verordnete 
Lockdown light hat die Situation nochmals verschärft: 70 000 Betriebe, schätzt der 
Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, dürften dichtmachen.

Umso wichtiger ist es, dass der Bund endlich Handlungsbedarf sieht. Mitte Okto-
ber bat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Vertreter aus Handel, Kultur und 

„Hessens Innenstädte sollen 
wieder Lieblingsorte werden“

IHK ONLINE

Das BIEG Hessen berät kleine und 
mittelständische Unternehmen des 
Einzelhandels rund um das Thema 
E-Business. Infos zu den Webinaren, 
Checklisten und Leitfäden finden Sie 
online unter 

www.bieg-hessen.de
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Kommunen an den runden Tisch und 
diskutierte mit ihnen über die Frage, wie 
deutsche Innenstädte künftig aussehen 
sollen. Subventionen für eine Branche, 
die dem Onlinehandel nichts entgegen-
zusetzen hat, soll es aber nicht geben. 
Der Wunsch des HDE nach 100 Mil-
lionen Euro Sonderförderung oder der 
des Deutschen Städtetags nach einem 
500 Millionen schweren „Bodenfonds“ 

für den Ankauf von Problemimmobilien 
waren damit vom Tisch.

Erlebnisräume schaffen

Altmaier verspricht vielmehr „konzep-
tionelle Unterstützung“. Neu sind sei-
ne Vorschläge nicht: Der Handel soll 
sich selbst modernisieren und digita-
ler werden. Und die Städte sollen da-
für sorgen, dass sie attraktive Zentren 
bekommen, mehr Aufenthaltsqualität 
bieten, neue Erlebnisräume mit Kultur 
und Gastronomie schaffen, meint Alt-
maier. Zeitgleich zur Initiative im Bund 
schmieden der hessische Wirtschafts-
minister Tarek Al-Wazir und Vertreter 
der hessischen IHKs, von Wirtschafts-
verbänden, Städten und Gemeinden 
sowie Architekten und Stadtplanern ein 
„Bündnis für die Innenstädte“. „Hes-
sens Innenstädte sollen wieder Lieb-
lingsorte werden“, fordert Kirsten 
Schoder-Steinmüller, Vizepräsidentin 
des Hessischen Industrie- und Han-
delskammertages (HIHK).

„Wir brauchen einen gemeinsamen 
Kraftakt von Wirtschaft, Politik und 
 Verwaltung, um nachhaltig lebendige 
und attraktive Stadtmitten sichern zu 
können.“ Der Einzelhandel werde auf 
Dauer nicht mehr die alleinige Leitfunk-
tion für die Innenstädte übernehmen 
können. Deshalb bedürfe es einer stär-
keren Mischung aus Handel, Gastrono-
mie, Arbeit, Wohnen, Kultur und Frei-
zeit. Schoder-Steinmüller wünscht sich 
künftig mehr Eigeninitiative von den 
Händlern: Jeder Geschäftsinhaber sol-
le in die Verbindung von stationären und 
digitalen Absatzwegen, in digitale Ser-
viceangebote oder in gemeinschaftliche 
Marketingmaßnahmen investieren.

Shoptainment

Diesen Weg hat die Hamburger ECE-
Gruppe, zu deren Portfolio das MyZeil 
gehört, schon eingeschlagen: Erst kürz-
lich ist ECE eine strategische Partner-
schaft mit Google eingegangen. Durch 
die Zusammenarbeit sollen Händler in 
ECE-Centern die Möglichkeit bekom-
men, die in ihrem Geschäft verfügbaren 
Produkte in der Google-Suche anzeigen 
zu lassen. Potenzielle Kunden sollen so 
einen besseren Überblick über das Wa-
renangebot in einem Shoppingcenter er-
halten können. ECE arbeitet unter dem 
Motto Digital Mall daran, seine rund 
100 Center in Deutschland bis spätes-
tens 2022 um E-Commerce-Funktionen 
zu erweitern.

Doch auf Digital allein will das MyZeil 
nicht setzen. Erst 2019 wurde das Ein-
kaufscenter für insgesamt 100 Millio-
nen Euro umgebaut, modernisiert und 
für die Zukunft fit gemacht: Shoptain-
ment nennt Centermanager Schwartz 
diese Mischung aus Einkaufen und 
Unterhaltung. Dazu trügen die Kinosäle 
nach dem Premiumkonzept Astor Film 
Lounge bei, die Privatpersonen und Fir-
men für eigene Veranstaltungen und 
Vorführungen buchen können; bei allen 
gebe es eine exklusive Am-Platz-Bedie-
nung. Ein weiteres Highlight sei die Flä-
che Foodtopia mit 15 Gastrokonzepten 

Onlinehandel im Coronajahr 

Die Umsätze sind während des 
Corona-Lockdowns im März über alle 
Onlinebranchen gegenüber dem März 
des Vorjahres um 20 Prozent eingebro-
chen. Die Umsätze in den ersten drei 
Quartalen sind hingegen gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Jahres 2019 um 
10,6 Prozent gestiegen. 

Quelle: Bundesverband E-Commerce und 

Versandhandel 

Marcus Schwartz, Centermanager, MyZeil: „Den reinen Bedarfskauf gibt es nicht mehr. Wer heute in die Stadt zum 
Shoppen kommt, der will etwas erleben.“
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DREI FR AGEN AN

Tarek Al-Wazir, hessischer Wirtschaftsminister, über die Ziele des 
Neuen Hessenplans insbesondere für die Belebung der Innenstädte

Herr Minister, Sie haben einen 
Neuen Hessenplan aufgelegt. Was 
sieht dieser Plan für die Innenstäd-
te vor?
Wir wollen ein Bündnis initiieren, um 
einen Zukunftsplan für die Innenstäd-
te auszuarbeiten – gemeinsam mit 
Verbänden, Experten und Profis der 
Innenstadtentwicklung. Für Investitio-
nen zur Umsetzung des Plans werden 
wir 40 Millionen Euro zur Verfügung 
stellen.

Planen Sie daneben auch nicht- 
monetäre Maßnahmen?
Ich bin sicher, dass die Bündnispart-
ner auch vieles einbringen werden, 
was wenig oder kein Geld kostet. 
Dem will ich nicht vorgreifen – denn 
wir wollen einen offenen Diskussions-
prozess. 

Sollten wir nicht auch gemein-
sam – das Wirtschaftsministerium, 
die kommunalen Spitzenverbän-
de, die Wirtschaftsverbände und 

Kammern – gute Ideen kommuni-
zieren?
Unbedingt – und am besten gemein-
sam als Bündnis Innenstadt. Denn 
von guten Beispielen können alle pro-
fitieren. In vielen Orten sind die He-
rausforderungen bereits angenommen 
worden – das haben wir zusammen 
mit dem HIHK bei unserem Wettbe-
werb „Ab in die Mitte!“ gesehen. 

Die Fragen stellte Hanns-Peter Laux, 
IHK Frankfurt.
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und einer zentralen Bühne für Veran-
staltungen wie Lesungen, Workshops, 
Kochshows, Sportübertragungen oder 
Filmpremieren. 

„Den reinen Bedarfskauf gibt es nicht 
mehr, jeder Mensch hat beispielsweise 
genügend Hosen im Schrank hängen. 
Wer heute in die Innenstadt zum Shop-
pen kommt, der will etwas erleben, der 
möchte einen bestimmten Lifestyle 
pflegen, sich in den neuesten Marken-
klamotten zeigen, ins Kino gehen und 
einen Drink auf unserer Dachterrasse 
zu sich nehmen“, beschreibt Schwartz 
das Freizeitverhalten seiner Kunden. 
Das MyZeil-Konzept gehe aber nur auf, 
wenn die Rahmenbedingungen rund 
um die Shoppingmall stimmten – dazu 
gehörten der ÖPNV, die Parksituation, 
die Aufenthaltsqualität, der Einzelhan-
del und das Wohnen. „Wir sind integra-
ler Bestandteil der City. Wir können nur 
funktionieren, wenn die Innenstadt auch 
funktioniert.“

Die Zukunft der Zeil

Um die Zukunft der Zeil macht sich 
Dr. Joachim Stoll, Vizepräsident des 
Handelsverbandes Hessen-Süd, vie-
le Gedanken: „Wie sieht die Zeil in fünf 
Jahren aus, wenn Karstadt schließt und 
auf einen Schlag 38 000 Quadratme-
ter Fläche leer stehen oder der ganze 
Komplex abgerissen wird“, fragt sich 
der Inhaber von Leder-Stoll und Kof-
fer24. Dazu kämen schon 2021 die 
leer stehenden Filialen von Esprit, Kar-
stadt Sport oder Zara und wahrschein-
lich demnächst noch mehr. Die Stadt 
habe es versäumt, sich um die zentra-
len Plätze Hauptwache und Konstabler-
wache zu kümmern. Seit 20 Jahren sei-
en die Diskussionen im Sande verlau-
fen: „Jetzt müssen wir uns fragen, wie 
die Stadt der Zukunft aussehen wird. 
Wer benötigt in Zeiten von Onlinehandel 
überhaupt noch solch große Flächen? 
Kann Wohnen auf der Zeil realisiert 
werden? Bürgerservice oder Kultur? 
Wie entwickeln sich dann die Immobi-
lienwerte – und wer trägt den Verlust, 

wenn der Handel künftig nicht mehr ge-
willt ist, 400 Euro pro Quadratmeter zu 
zahlen?“

B-Lagen im Fokus

In der Tat scheinen auf die erfolgsver-
wöhnte Immobilienbranche harte Zeiten 
zuzukommen. Der Makler JLL verzeich-
net derzeit in den besten Lagen in der 
Innenstadt einen Leerstand von 4,5 Pro-
zent. Vor zehn Jahren lag der Wert noch 
bei 0,1 Prozent. Noch drastischer sind die 
Zahlen bei den sogenannten verfügbaren 
Flächen. Darunter verstehen Immobilien-
makler Flächen, die in den kommenden 
anderthalb Jahren frei werden, weil Miet-
verträge auslaufen oder Mieter Nachmie-
ter suchen. Diese sogenannte Verfügbar-
keitsquote liegt laut JLL derzeit bei 29,5 
Prozent, dem höchsten Wert seit der 

Erfassung. Fast ein Drittel der Flächen 
auf der Zeil und den angrenzenden La-
gen wie Roßmarkt, Biebergasse und Go-
ethestraße sind also demnächst vakant.

Erschwerend hinzu kommt die Corona-
krise, die auch für Stolls Geschäft – sta-
tionär wie online – „eine Katastrophe“ 

Attraktive Innenstädte

Infos zum Thema Belebung der Innen- 
städte bietet das Bundeswirtschafts-
ministerium mit der Dialogplattform 
Einzelhandel (inklusive Best-Practice-
Beispiele) und dem runden Tisch zu 
Innenstädten unter www.bmwi  

 Dialogplattform Einzel-
handel

Dr. Joachim Stoll, Vizepräsident, IHK Frankfurt: „Es ist durchaus denkbar, dass zukünftig in B-Lagen in der Innen-
stadt Logistik-Flächen von Amazon, Otto und Zalando angesiedelt werden.“
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ist, wie er unumwunden zugibt. Im 
Gegensatz zum Lebensmittel-, Home-
artikel- oder Teilen des Sportarktikelhan-
dels gehört er zu den Handelsbereichen, 
die Corona stark getroffen hat: den Han-
del mit Textilien, Schuh- und Reisear-
tikeln. Es fehlten außerdem Touristen, 
Messegäste und Pendler, die norma-
lerweise in Frankfurt arbeiten. Letzte-
re sind aber im Homeoffice und kaufen 
in ihrem jeweiligen Heimatort ein. Es 
sei durchaus denkbar, dass zukünftig in 
B-Lagen in der Innenstadt Logistik-Flä-
chen von Amazon, Otto und Zalando an-
gesiedelt werden. Fallen die Mietpreise 
stark genug, könnten auch großflächi-
ger Handel wie Möbel- oder Fahrradlä-
den zurück in die Innenstadt ziehen. Der 
Blick in die Glaskugel sei schwierig: „Es 
kommt dann doch meistens anders, als 
man denkt“, sagt Stoll.

Viele neue Konzepte

Schwartz ist überzeugt davon, dass 
noch ganz viele Konzepte Einzug in die 
Innenstadt halten werden, die heute 
noch außerhalb jeglicher Vorstellungs-
kraft liegen. „Wer hätte vor ein paar 
Jahren gedacht, dass wir im MyZeil 
einen DJI Store haben würden, in dem 
Drohnen verkauft werden?“ Der MyZeil-
Manager erwartet zunehmend Flagship-
Stores wie von Samsung und Adidas, in 
denen Besucher Markenwelten erleben 
können: „Ich bin sicher, dass die großen 
Autohändler wie Jaguar, VW und Daim-
ler mit Showrooms in die Innenstädte 
kommen werden.“ Schwartz und sein 
Team jedenfalls denken intensiv über 
die Eröffnung einer E-Sport-Arena, einer 
Karaoke-Bar und eines Exit-Rooms 
nach. „Voraussetzung für diese Enter-
tainment-Konzepte ist eine lebenswerte 
Innenstadt mit beleuchteten Schaufens-
tern und einem Sicherheitskonzept – 
auch nach 20 Uhr.“

Aktuell passiert das Gegenteil. Vie-
le Geschäfte auf der Zeil reduzie-
ren ihre Öffnungszeiten. Der Grund: 
Es kommen keine Kunden, die Lä-
den stehen leer. Peek & Cloppenburg 

beispielsweise hat nur noch bis 18 Uhr 
geöffnet, AppelrathCüpper schließt um 
19 Uhr und Juwelier Christ macht um 
18.30 Uhr Feierabend. Stefan Genth 
vom HDE weiß warum: Um 35 Prozent 
lagen die Umsätze der Einzelhandels-
geschäfte in den Innenstadtlagen laut 
einer HDE-Trendumfrage in der ers-
ten Novemberwoche unter dem Vor-
jahreswert. Die Frequenz, also die An-
zahl der Kunden, sei um 42 Prozent 
zurückgegangen. Bei den Modehänd-
lern sieht es noch dramatischer aus: 

minus 43 Prozent beim Umsatz, minus 
58 Prozent bei den Frequenzen. 

Struktureller Wandel

Auch wenige Kilometer von der Zeil ent-
fernt, in den Einkaufsstraßen der Stadt-
teile, sieht die Welt nicht rosiger aus. 
Corona wirkt auch hier wie ein Brand-
beschleuniger und verstärkt den struk-
turellen Wandel. „Wenn die Mietpreise 
für Gewerberäume unverändert auf die-
sem hohen Niveau bleiben, dann rechne 

Kaweh Nemati, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Untere Berger Straße: „Es müsste einen Kündigungs-
schutz für Gewerberäume geben, damit man nach Ablauf der üblichen Fünf-Jahres-Verträge eine Planungssicher-
heit hat.“

UMSATZANTEILE 
Umsatzanteile der stärksten Onlinebranchen am jeweiligen Gesamteinzelhandelsumsatz 2019: 

• Consumer Electronics und Elektroartikel (33,8 Prozent)

• Mode und Accessoires (30 Prozent)

• Freizeit und Hobby (28,9 Prozent)

Quelle: HDE Online-Monitor 2020

Fo
to

: S
te

fa
n 

Kr
ut

sc
h

15

IHK  Wir t schaf t sFORUM  12 . 20|01 . 20

INNENSTäDTE



ich bald mit 30 Prozent Leerstand auf 
der Berger Straße“, sagt Kaweh Nema-
ti, Vorsitzender der Interessengemein-
schaft Untere Berger Straße. Solange 
sich der Leerstand von der Steuer ab-
setzen lasse, hätten Hausbesitzer über-
haupt kein Interesse, den kleinen Ge-
schäften mit der Miete entgegenzukom-
men, weiß er aus eigener Erfahrung. 
„Es müsste einen Kündigungsschutz für 
Gewerberäume geben, damit man auch 
nach Ablauf der üblichen Fünf-Jahres-
Verträge eine Planungssicherheit hat“, 
fordert der Textilhändler.

Parksystem sorgt für Unmut

Nemati, dem auf der Berger Straße 
seit vielen Jahren zwei Modegeschäf-
te gehören, kann im Stakkato die Pro-
bleme im Viertel aufzählen, mit denen 
die Einzelhändler zu kämpfen haben: 
hohe Mieten, gestiegene Gehälter, teu-
re Nebenkosten, stagnierende Gewinn-
margen, der Onlinehandel und last, but 
not least die Parkraumbewirtschaftung. 
Das Parksystem in Frankfurt sorgt ge-
meinhin für Unmut; Handel und Hand-
werk fühlen sich stark benachteiligt 
und fordern eine Sonderlösung für Be-
triebe und Kunden. 

So auch Nemati: „Nicht jeder kann mit 
dem Fahrrad in die Stadt kommen, auch 
nicht unser Personal. Wir haben außer-
dem viele Kundinnen von außerhalb. 
Und wenn die hier nur teuer parken kön-
nen, fahren die das nächste Mal zum 
Einkaufen lieber ins MTZ, wo es kosten-
lose Parkplätze gibt.“ Nemati beklagt 
darüber hinaus den stark gestiegenen 

Ernst Schwarz, Vorsitzender des Dachverbands Frankfurter Gewerbevereine: „Nur gemeinsam kann man etwas 
erreichen.“

DIE TOPTHEMEN
• Belastungen des Mittelstands (58 Prozent)

• Onlinehandel (45 Prozent)

• Attraktivitätsverlust der Innenstadt (43 Prozent)

• Kaufzurückhaltung (37 Prozent)

• Wettbewerbsdruck (33 Prozent)

• Preisentwicklung, Erreichbarkeit, Unternehmensteuern (jeweils 23 Prozent)

• Sonstiges: Ausbildung (15 Prozent), Ladendiebstähle (14 Prozent), Flächenwachs-
tum (10 Prozent)

Quelle: HDE- Konjunkturumfrage 2020 (Werte vor Coronakrise); Mehrfachnennungen möglich

Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrum Handel

Praxisbeispiele, Podcasts sowie Infos 
für Start-ups können auf der Home-
page des Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrums Handel abgerufen werden: 
https://kompetenzzentrum 
handel.de
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Anteil der Außengastronomie auf der Berger Straße. Mittler-
weile gebe es in unmittelbarer Nähe sechs italienische Res-
taurants, vier Vietnamesen und an jeder Ecke einen Burger-
laden: „Da stimmt die Mischung einfach nicht mehr. In Coro-
nazeiten kommt noch das gestiegene Müllaufkommen hinzu, 
das der Außer-Haus-Verkauf mit sich bringt.“

Weihnachtsbeleuchtung gesichert

Eher ruhig und beschaulich geht es derweil im Stadtteil 
Dornbusch zu, wo Ernst Schwarz gegenüber der gleichna-
migen  U-Bahn-Haltestelle zusammen mit seiner Frau ein 
 Pelzgeschäft führt. Aber die Idylle trügt: Ähnlich wie in der In-
nenstadt, in Sachsenhausen und im Nordend haben sich auch 
entlang der Eschersheimer Landstraße vor den Ladenlokalen 
die Bettler breit gemacht. Alle paar Meter werden Passan-
ten um Geld gebeten. „Der Eindruck, dass das Ganze orga-
nisiert ist, verhärtet sich dadurch, dass die Menschen strate-
gisch platziert werden, rund um das Bürgeramt und vor Ross-
mann“, meint Schwarz. 

Der Vorsitzende des Dachverbands Frankfurter Gewerbever-
eine arbeitet derzeit an einem Konzept, in dem aufgezeigt 
werden soll, was der Handel, das Handwerk und die Gastro-
nomie gemeinsam tun können, um lebendige und lebenswer-
te Stadtteile zu schaffen und zu erhalten. „Nur gemeinsam 
kann man etwas erreichen“, findet Schwarz. Folglich sollten 
sich alle Bürger des Stadtteils angesprochen fühlen, mitzu-
machen – auch die Immobilienbesitzer. „Die Vermieter wa-
ren immer verwöhnt und haben sich nicht an der Finanzierung 
der Weihnachtsbeleuchtung oder der Stadtmöblierung betei-
ligt.“ Wegen Corona seien aber alle Straßenfeste abgesagt 
worden und jetzt fehlten den Gewerbevereinen die Einnah-
men, um wenigstens für eine weihnachtliche Atmosphäre in 
den Einkaufsstraßen zu sorgen: „Deshalb freuen wir uns sehr 
darüber, dass die Stadt Frankfurt die Gewerbevereine in die-
ser schweren Situation unterstützt und sich mit 70 Prozent an 
den Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung beteiligt.“

Der Charme geht verloren

Ebenfalls düstere Zeiten für die Innenstädte sieht Kerstin 
Junghans aufziehen, wenn nicht Großstädte wie Frankfurt, 
Wiesbaden, Darmstadt und Kassel im Schulterschluss mit 
kleineren Kommunen entwickelt werden. „Die ländlichen 
Räume sind besonders vom Strukturwandel betroffen“, be-
tont die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Ho-
tel- und Gastronomieverbands Dehoga Hessen. „Der ganze 
Charme, geprägt durch kleine Hotel- und Gaststättenbetriebe 
sowie inhabergeführte Geschäfte, das geht alles verloren.“ 

Das weitverbreitete Argument, dass der Onlinehandel diesen 
Strukturwandel maßgeblich verschuldet habe, will sie nicht 

Haus & Grund Frankfurt am Main e. V. 
 unterstützt Sie mit  erfahrenen Rechts- 
anwälten und Fachanwälten für  
Miet- und Wohnungs eigentumsrecht 
bei allen rechtlichen Fragen rund um  
Ver mieten, Verwalten und Wohnungs- 
eigentum. 

Wir sind täglich in der persönlichen 
Beratung, per Telefon, per Mail oder 
per Videokonferenz für Sie da. Diesen 
Service schätzen inzwischen mehr als 
10.500 Mitglieder.

Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

Haus & Grund Frankfurt am Main e. V.
Grüneburgweg 64, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 95 92 91 - 0
E-Mail: willkommen@haus-grund.org 

www.haus-grund.org

Rechtsberatung rund  
um meine Immobilie? 
Dafür habe ich jemanden:
Haus & Grund Frankfurt am Main e.V.!

 Onlineportal für 
Immobilieneigentümer

-  Passgenaue Informationen für Eigentümer
- Rechtssichere Verträge und Formulare
- Mietvertrags-Konfigurator
- Mieterhöhungen online prüfen
- Intuitive Bedienung
- Sichere Daten

Testen Sie uns unter 
www.haus-grund.org
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gelten lassen. Man müsse mit der Digi-
talisierung jetzt leben und die Vorteile 
nutzen, meint Junghans und ärgert sich: 
„Frankfurt als internationale Metropole 
verfügt immer noch nicht über ein öf-
fentliches WLAN. Da habe ich wirklich 
wenig Verständnis für die politischen 
Entscheidungen, und dass die Digitali-
sierung in der Stadt so verschlafen wur-
de.“ Frankfurt sei in Europa der Mittel-
punkt für Touristen aus aller Welt und 
zur Willkommenskultur der Mainmet-
ropole gehörten derzeit weder WLAN 
noch digitale Infotafeln.

Sensibler Umgang mit Mieten

In einer funktionierenden Marktwirt-
schaft könne man den Immobilienbe-
sitzern natürlich nicht vorschreiben, an 
wen sie ihre Flächen vermieten. Aber 
wenn sich – wie in Alt-Sachsenhau-
sen – Imbisse, Spielotheken und Shi-
sha-Bars aneinanderreihten, dann sei 

das für den Stadtteil einfach nicht gut. 
Jeder Betrieb für sich habe in einem 
heterogenen Angebot sicher seine 
Existenzberechtigung. Sie plädiert da-
her für hybride Vermietungen, deren 
Nutzungszwecke nicht mehr klar ge-
trennt sind: „Soziale Inseln mit Wohl-
fühlcharakter, offene Gastro und ein 
bisschen Grün – so müssen die Innen-
städte der Zukunft aussehen.“

So kurz vor Weihnachten hat auch Jung-
hans noch zwei Wünsche auf dem Zet-
tel: „Als Allererstes wünsche ich mir, 
dass das Coronavirus schnell wieder 
verschwindet. Und zum anderen, dass 
die Immobilienbesitzer in dieser schwie-
rigen Zeit sensibel mit den Mieten um-
gehen. Wir müssen der nächsten Gene-
ration die Chance geben, mit mutigen 
Konzepten und tollen Ideen die Zukunft 
der Innenstädte mitzugestalten – ohne 
diese von vornherein an den hohen Mie-
ten scheitern zu lassen.“

DIE AUTORIN

Karen Gellrich
Journalistin, Frankfurt

info@karen-gellrich.de

Kerstin Junghans, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, Dehoga Hessen: „Die ländlichen Räume sind beson-
ders vom Strukturwandel betroffen.“

Wirtschaftsfaktor 
 Weih nachts markt

Nicht nur der Frankfurter Weihnachts-
markt fällt in diesem Jahr coronabe-
dingt aus, sondern laut einer aktuel-    
len Umfrage des Handelsverbands 
Deutschland (HDE) sind bundesweit 
rund 80 Prozent aller Weihnachtsmärkte 
abgesagt. „Weihnachtsmärkte sind ein 
wichtiger Faktor, um die Kunden in die 
Fußgängerzonen und Stadtzentren zu 
bringen. Wenn diese Anlässe jetzt 
beinahe flächendeckend wegbrechen, 
bedeutet das erneut einen schweren 
Schlag für den ohnehin schon gebeutel-
ten Innenstadthandel“, so HDE-Haupt-
geschäftsführer Stefan Genth. 
https://einzelhandel.de  

 Weihnachtsmärkte
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Lassen Sie sich finden, 
wo ganz Frankfurt am Main sucht.
Fast 70%* unserer Nutzer suchen in Das Telefonbuch auch gewerbliche Anbieter. 
Sichern Sie sich Ihren kostenlosen Firmeneintrag. In der App, im Web oder im Buch.

Jetzt gratis werben auf 
dastelefonbuch.de/firmeneintrag

*GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; 
 repräsentative Befragung von 15.974 Personen
 ab 16 Jahren, Oktober 2020.Ihr Verlag Das TelefonbuchEine Marke Ihres TG Telefonbuch-Verlag

Frankfurt/Main - Chemnitz



GALERIE HAKE, FR ANKFURT

Vom Gewerbehof zur Galerie

In der Leipziger Straße 35 in Frankfurt hat sich Isabelle Routisseau mit ihrer   
Galerie Hake einen Lebenstraum verwirklicht. Dort gibt es nicht nur Grafiken,   

sondern auch Weine, ein Bistro, Wohnaccessoires und Kindermode. 

Isabelle Routisseau, Inhaberin, Galerie Hake: „Die 
 Leipziger Straße bietet mit ihren angrenzenden Straßen 
den Menschen in Bockenheim ein vielfältiges Angebot.“

Durch ein Portal mit schmiedeeisernen Toren und durch ein Schild auf die Galerie 
Hake aufmerksam gemacht, taucht der Kunde ein in die ruhige, entspannte Atmo-
sphäre eines Innenhofs, der vom Geräuschpegel der Leipziger Straße kaum noch 
erreicht wird. Vom Eingangsportal der Leipziger Straße 35 wird er von dem schma-
len Innenhof, der von Pflanzen gesäumt ist, zur Galerie geleitet. Hier offenbart sich, 
dass es sich nicht nur um eine Galerie handelt. 

Eine Herzensangelegenheit

Ehemals befand sich auf diesem Areal ein kleiner Gewerbehof mit einer Schreine-
rei, einer Druckerei und einem Weinhändler – eine Kombination unterschiedlichs-
ter Nutzungen, wie sie früher nicht selten anzutreffen war. „Für mich als ehemalige 
Architekturstudentin war es eine Herzensangelegenheit, die Gebäude des Innen-
hofs ab 2004 nach und nach wieder zu beleben“, erzählt Isabelle Routisseau, Inha-
berin der Galerie Hake. Das größte Gebäude im Innenhof ist zugleich das älteste: 
„Hier entstand nach dem Umzug zunächst die Rahmungswerkstatt und Galerie, die 
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ich mit meinem verstorbenen Mann in der Markgrafenstraße 1 im Jahr 1995 eröff-
net hatte.“ An diesem Standort verkaufte das Ehepaar insbesondere Plakate, „die 
fehlten zu dieser Zeit in kaum einer Wohnung“. 

An die Werkstatt grenzen die Innenplätze des Bistros an, mit 50 Sitzplätzen an rus-
tikalen Tischen. „Hier können meine Kunden auch Weine kaufen. Als Französin bie-
te ich Bordeaux, aber auch fränkischen Weißwein aus Würzburg an“, sagt Routis-
seau. Der große Raum hat Loft-Charakter, die Wände sind mit zahlreichen Grafiken 
dekoriert. „Vor der Corona-Pandemie waren die Sitzplätze in den Mittagspausen 
immer gut belegt, und an Samstagen frühstückten die Gäste hier gerne bis in den 
späten Vormittag.“ 

Einst Pferdestall, nun Papeterie

Irgendwann habe sie die beiden an das älteste Gebäude angrenzenden Bauten 
ebenfalls übernommen. „Im ehemaligen Pferdestall habe ich zunächst mit einer 
Papeterie und dem Verkauf von Wohnaccessoires begonnen. Ich hatte in Frankfurt 
eine der größten Auswahlen an Glückwunsch- und Kunstdruckkarten bis hin zu Kar-
ten mit Beschriftungen für die jüdischen Feste“, sagt Routisseau. An zahlreichen 
Ständern mit Karten und großen Fächern in den Verkaufstischen haben Kunden 
noch immer eine große Auswahl, um das passende Motiv mit dem richtigen Text 
zu finden. 

Als gelernte Herrenschneiderin und Bekleidungstechnikerin habe sie 1988 zudem 
damit begonnen, maßgeschneiderte Brautkleider für ihre Kundinnen anzufertigen. 
„Vor etwa vier Jahren habe ich aber das letzte Hochzeitskleid genäht“, so die Inha-
berin. „Seit 2007 biete ich nun in dem gegenüberliegende Gebäude unter dem Na-
men ‚Petite Ile Aux Tresors‘ Kindermode an.“ Insgesamt gibt es in der Galerie Hake 
eine Mischung aus unterschiedlichen Sortimenten. „Das sind alles Artikel, die ich 
selbst liebe. Und es macht mir Spaß, sie für meine Kunden auszuwählen“, so die 
Inhaberin. Es entstünden Synergien: „Meine Gäste kommen zu mir, um mittags 
etwas zu essen. Und bei dieser Gelegenheit entdecken sie eine Grafik, die sie an-
spricht, oder Dinge, die das Wohnen behaglich gestalten, über Wein, Briefpapier 
oder ein süßes Mäntelchen für die Tochter oder das Enkelkind. Andere kommen, 
um ein Bild rahmen zu lassen, und bleiben noch zum Essen.“

Gefragter Einzelhandelsstandort

„Die Leipziger Straße bietet mit ihren angrenzenden Straßen den Menschen in Bo-
ckenheim – trotz aller Herausforderungen – ein vielfältiges Angebot“, meint Routis-
seau. Allerdings wäre es eine Bereicherung für den Einzelhandelsstandort, wenn 
die Bürgersteige etwas aufgeräumter und durch Blumen einladender gestaltet wür-
den, um die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern. „Für eine schlechte Idee hal-
te ich es, die Leipziger in eine Fußgängerzone umfunktionieren zu wollen.“ 

Der leere Straßenraum ohne Autos wäre schwer zu bespielen und würde zu einer 
öden großen Fläche ohne angemessene Funktion führen. „Zudem haben wir Kun-
den, die mit dem Auto kommen, auch von außerhalb Frankfurts“, sagt sie. „Oft 
stellen sich die Leute mit ihrem Auto kurz bei mir in die Einfahrt, um rasch etwas 
bei mir zu kaufen oder abzuholen. Solche Kurzparkmöglichkeiten sind wichtig und 
sichern uns Kunden, auf die wir nicht verzichten können“, sagt sie. Die Inhaberin 
setzt darauf, dass die Stadtpolitik dem Einzelhandel hier keine Steine in den Weg 
legen wird.

DER AUTOR

Hanns-Peter Laux
Stellvertretender Geschäftsführer, 

Standortpolitik, IHK Frankfurt
h.laux@frankfurt-main.ihk.de

KONTAK T

Galerie Hake
Leipziger Straße 35
60487 Frankfurt
Telefon 0 69 / 7 07 79 28
E-Mail info@galerie-hake.de
www.galerie-hake.de
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HOCHTAUNUS /  MAIN-TAUNUS

„Der Kuchen wird anders verteilt“

Die Redaktion des IHK WirtschaftsForums hat nachgefragt, wie die Mitglieder  
der  Gewerbevereine im Hochtaunus und Main-Taunus dem Strukturwandel in ihren 

 Innenstädten trotzen und welche Erwartungen sie an die Zukunft haben.

Eberhard Schmidt-Gronenberg 
 Vorsitzender, Aktionsgemeinschaft 
Bad Homburg

Bad Homburg ist für die Zukunft gut auf-
gestellt. Wir haben als einzige Stadt im 
Hochtaunuskreis seit 2012 ein funktio-
nierendes Zentrenkonzept, und mit viel 

Weitsicht wurde von den Stadtverord-
neten verhindert, dass sich zu viele Ein-
zelhandelsvorhaben auf der grünen Wie-
se angesiedelt haben. Wir werden da-
her mit der Louisenstraße auch in den 
nächsten zehn bis 20 Jahren eine intak-
te Einkaufsmeile haben. Ich mache mir 
aber schon Gedanken, wie es mit der 
Einzelhandelsstruktur weitergeht. Das 
gilt für mich als Unternehmer, aber auch 
als Vorsitzender der Aktionsgemein-
schaft mit ihren über 250 Mitgliedsbe-
trieben. Uns geht es um die Steigerung 
der City-Attraktivität mit der Erhöhung 
der Verweildauer und auch der Fre-
quenzsteigerung in der Innenstadt. 
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Neue Mitte in Kelkheim.
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Natürlich ist zu befürchten, dass die in 
diesem Jahr weggebrochenen Umsätze 
nicht wiederkommen werden. Das ist 
zum einen der Coronakrise geschuldet, 
zum anderen aber auch dem Online-
handel. Der Kuchen wird einfach anders 
verteilt sein. Die Kräfte des Marktes 
werden schließlich auch die Mietprei-
se regeln. Davon werden kleine Einzel-
händler profitieren, die sich mit neuen 
Geschäftsideen am Markt positionieren 
wollen.

Eva Rembser  
Vorsitzende, IHH Hofheimer 
 Gewerbeverein

In Hofheim finden immer viele Feste 
und Veranstaltungen statt, die im Coro-
najahr leider alle ausgefallen sind – ge-
nauso wie die verkaufsoffenen Sonn-
tage. Damit die Einzelhändler, Gastro-
nomen und Dienstleister trotzdem eine 
Möglichkeit haben, sich gut zu präsen-
tieren, haben wir die Website „Hof-
heimliefert.de“ auf die Beine gestellt. 
Gerade angesichts des zweiten Lock-
downs wird jetzt überdeutlich: Ohne 
Onlinepräsenz kann der stationäre Han-
del heutzutage nicht mehr überleben. 
Da werden sich viele Ladeninhaber ver-
stärkt Gedanken über eigene Plattfor-
men machen müssen, die unabhängig 
von Amazon und Co. funktionieren.

Abgesehen davon gehen Menschen na-
türlich immer noch gerne in die Läden 
in der Innenstadt, um von guter Bera-
tung zu profitieren. Das Chinon-Center 
zum Beispiel hat sich in den zehn Jah-
ren seines Bestehens sehr gut etabliert 
und zu einem Anziehungspunkt für Hof-
heim entwickelt. Das wird sich in Zu-
kunft noch deutlicher zeigen, wenn sich 
der Anschluss an die Geschäfte in der 

Altstadt durch die Fertigstellung von 
Stadtbücherei und Taunus Sparkasse 
noch weiter verbessern wird. Hofheim 
wächst immer weiter zusammen.

Rainer Brestel  
Vorsitzender, Vereinigung Kelk-
heimer Selbständiger

Kelkheim sieht sich der Herausforde-
rung gegenüber, dass es keinen ur-
sprünglichen Stadtkern gibt, sondern 
mehrere Straßendörfer in einer langen 
Reihe zusammengefasst wurden. Von 
daher ist die 2008 fertiggestellte Neue 
Mitte Kelkheim ein echter Gewinn. Hier 
wurde baulich ein Stück Innenstadt ge-
schaffen, das viel zur Belebung beiträgt. 
Charakteristisch für Kelkheim ist, dass 

sich zwar viel Gewerbe wie Woolworth, 
Rewe und Aldi angesiedelt hat, wir aber 
leider keinen Zuwachs beim klassischen 
Einzelhandel verbuchen können. Das 
wird mittelfristig sogar noch weniger 
werden. 

Unser großer Konkurrent ist das Main-
Taunus-Zentrum, das ja in unmittelba-
rer Nähe angesiedelt ist. Ende 2019 hat 
nach 75 Jahren leider auch noch das 
Kaufhaus Rita Born zugemacht. Was 
den Leerstand in Kelkheim angeht, ist 
das meiner Meinung nach noch nicht 
dramatisch. Es wäre schön, wenn wir 
mehr Außengastronomie hätten, aber 
dafür stehen keine Flächen zur Verfü-
gung. Wie viele andere Gewerbevereine 

„Ohne Onlinepräsenz 
kann der  stationäre 

 Handel nicht überleben“

IHK ONLINE

Eine Übersicht über die Gewerbever-
eine in den Landkreisen Hochtaunus 
und Main-Taunus finden Sie unter

www.frankfurt-main.ihk.de  
 Gewerbeverein
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auch versuchen wir über die Kelkheim 
Gutscheinkarte, die Kunden an den hie-
sigen Einzelhandel zu binden. 

Christian Hellriegel 
 Vorstandssprecher, BDS Bund  
der Selbständigen Kronberg

In Kronberg ist die Kaufkraft extrem 
hoch, aber der Umsatz im Einzelhandel 
entspricht nicht dieser Kaufkraft. Das 
liegt daran, dass die Kronberger doch 
eher in Frankfurt, im Main-Taunus-Zen-
trum oder im Nordwestzentrum einkau-
fen gehen. Seit der Corona-Pandemie 
und der Verlagerung vieler Tätigkeiten 
ins Homeoffice ist der Einzelhandels-
umsatz jedoch wie in allen Vororten 
im Hochtaunuskreis kräftig gestiegen. 
Der Gastronomie geht es aufgrund des 
Lockdowns schlechter, vor allem we-
gen des Wegfalls des Weihnachtsge-
schäfts. Ich bin froh, dass es uns als 

BDS gelungen ist, die Immobilienbesit-
zer davon zu überzeugen, dass sie wäh-
rend der Krise die Mieten reduzieren. 

Generell haben wir in Kronberg kaum 
Leerstand, lediglich zwei bis drei Ge-
schäfte sind nicht vermietet – eines da-
von verfügt allerdings über eine große 
Fläche von knapp 500 Quadratmetern. 
Wir machen schon seit Längerem die 
Erfahrung, dass wir keine klassischen 
Einzelhändler mehr für diese freien Flä-
chen gewinnen können. Kein Unterneh-
mer hat in diesen Zeiten den Mut, in 
einen neuen Laden zu investieren. Die-
ses Problem wird bleiben.

Michael Reuter  
Vorsitzender, fokus O. – Forum  
der Selbständigen Oberursel

In Oberursel sehen wir uns mit der Si-
tuation konfrontiert, dass immer mehr 

inhabergeführte Geschäfte schließen, 
die ja den Reiz einer Innenstadt ausma-
chen. Dafür verfügen wir mittlerweile 
wahrscheinlich über die höchste Dich-
te an Brillenfilialisten im Umkreis. Allein 
in der Unteren Vorstadt verkauft neben 
Abele, Apollo und Fielmann nun auch 
noch der Hörgeräteakustiker Kind Bril-
len. Die Immobilienbesitzer und Makler 
vermieten verständlicherweise gerne an 
Ketten, da ist ihr Risiko kleiner.

In kleineren Ladengeschäften ist zu-
nehmend attraktive Gastronomie ent-
standen. Positiv ist auch, dass es zahl-
reiche private Investitionen in der Innen-
stadt gegeben hat, wie beispielsweise 
die Rompel-Passage oder aktuell an der 
Ecke Vorstadt / Kumeliusstraße. Man 
muss also nicht pessimistisch in die Zu-
kunft schauen. Wichtig wäre es, dass 
die Stadt nun ihrerseits in das Erschei-
nungsbild von Oberursel investiert: Die 
Stadtmöblierung müsste erneuert und 
das Kopfsteinpflaster durch einen neuen 
Belag ersetzt werden, um Barrierefrei-
heit zu erzielen. Schön wäre auch, wenn 
die Quecksilberdampflampen gegen 
moderne LED-Straßenleuchten aus-
getauscht würden.

Die Welt und ihre gesamte globale Wirtschaft 
haben durch die COVID-19-Pandemie 

und die von den meisten Ländern ergriffenen  
Lockdownmaßnahmen eine beispiellose Dis-
ruption erfahren. Die meisten Volkswirtschaften 
der Erde haben diese Disruption vor allem so-
wohl bei der Nachfrage 
als auch bei den Liefer-
ketten gespürt, was viele 
Unternehmen in ver-
schiedensten Sektoren 
in Ungewissheit über 
die Zukunft lässt. Eine 
der wichtigsten Heraus-
forderungen, die sich aus 
COVID-19 ergeben, ist 
das Problem der Unter-
brechungen der globa-
len Lieferketten. Indem 
Malaysia die Lieferket-
ten von Unternehmen 
krisenresistenter macht, 
bietet das Land sich  
für deutsche Unterneh-
men als alternative Pro-
duktions-, Logistik- und 
Dienstleistungsbasis im 
asiatisch-pazif ischen 
Raum an.

Malaysia wird international als eines der erfolg-
reichsten Länder der Welt bei der Bekämpfung 
und Kontrolle der COVID-19-Pandemie an-
erkannt. Bis heute ist die Genesungsrate von 
COVID-19-Fällen in Malaysia nach wie vor die 
höchste unter den ASEAN-Ländern, während 
die Gesamtzahl der Fälle bei 35.425 liegt (Stand: 
4. November 2020). Bei einer Bevölkerung von 
mehr als 33 Millionen Menschen bedeutet dies, 
dass bisher weniger als 0,001 % der Malaysier in-
fiziert sind.

Einer der Hauptgründe für die relativ niedri-
gen Infektionszahlen im Land war die Umset-
zung der Movement Control Order (MCO), der 
Hauptstrategie der Regierung zur Eindämmung 
des Virus. Wie in den meisten Ländern rund um 
den Globus beinhaltete dies auch Einschränkun-
gen für die Industrie und Unternehmen. Bereits 
im Mai 2020 begann die Regierung jedoch da-
mit, die Wirtschaftssektoren durch eine Reihe 
von Maßnahmen schrittweise wieder zu öffnen. 
Ziel war es, ein Gleichgewicht zwischen dem 
Schutz der Gesundheit und der Sicherung der 
Lebensgrundlagen der malaysischen Bevölke-
rung zu finden.

WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG
Als Teil von Malaysias Weg zur wirtschaftlichen 
Erholung führte die Regierung im Juni 2020 das 
nationale Konjunkturprogramm namens PEN-
JANA ein. Dazu gehören die Ankündigung eines 
neuen Anreizprogramms zur Standortverlage-
rung ausländischer Unternehmen mit bis zu 15 
Jahren vollständiger Unternehmenssteuerbefrei-
ung, die Einrichtung von PACU, einer Projekt-
beschleunigungs- und Koordinierungseinheit 

bei MIDA, um die rasche Umsetzung von Inves-
titionsprojekten im Land zu erleichtern, die be-
schleunigte Genehmigung ausgewählter Investi-
tionsprojekte an nur zwei Arbeitstagen sowie die 
Einrichtung eines One-Stop-Centers (OSC) bei 
MIDA zur Bewertung und Genehmigung von 

Anträgen von berechtigten Geschäftsreisenden 
auf Einreise nach Malaysia zu Handels- und In-
vestitionszwecken.

Die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Akti-
vitäten war eine entscheidende und notwendige 
Intervention der Regierung, die zu einer allmäh-
lichen Erholung der Wirtschaftssektoren Malay-
sias geführt hat. Diese Maßnahmen trugen auch 
dazu bei, dass weiterhin Investitionen nach Ma-
laysia kamen. Für den Zeitraum von Januar bis 
Juni 2020 verzeichnete das Land genehmigte In-
vestitionen in Höhe von insgesamt 13,3 Milliar-
den EUR in der verarbeitenden Industrie sowie 
im Dienstleistungs- und Primärsektor. Davon 
entfielen 4,1 Milliarden EUR oder 30,2 Prozent 
auf ausländische Direktinvestitionen (FDI). 

Malaysia zieht weiterhin globale Investitionen 
mit hoher Wertschöpfung und modernsten 
Technologien in Sektoren wie Elektrotechnik & 
Elektronik, Maschinenbau, medizinische Gerä-
te, Luft- und Raumfahrt, erneuerbare Energien, 
Chemikalien, Gesundheitswesen und Verbrau-
chertechnologie an.

WAS DAS LAND UNTERNEHMEN BIETET
Malaysia, strategisch im Herzen Südostasiens ge-
legen, hat sich stets für Freihandel und eine libe-
rale Investitionspolitik eingesetzt und bleibt mit 
einer umsichtigen und pragmatischen Politik 
zur Gewährleistung eines günstigen Umfelds für 
das Wachstum von Unternehmen wirtschafts-
freundlich. Das Land nimmt in vielen Sektoren 
eine integrale Rolle in der globalen Wertschöp-
fungskette ein. Die internationale Geschäftswelt 
hat Malaysia aufgrund des stabilen und zuverläs-

sigen Investitionsklimas, das das Land zu bieten 
hat, schon immer als bevorzugtes Ziel für ihre 
Geschäfte angesehen.

Neben einer diversifizierten und ausgewogenen 
Wirtschaft mit einem gut entwickelten Ökosys-

tem in vielen Industrie-
sektoren sind attraktive 
Steueranreize, ein mehr-
sprachiger Talentpool 
und ein ausgedehntes 
Netz von Freihandels-
abkommen mit der 
ASEAN und darüber 
hinaus nur einige der 
Hauptfaktoren, die Ma-
laysia zu einem beliebten 
Investitionsziel für viele 
europäische Unterneh-
men gemacht haben. 

DEUTSCHE 
INVESTITIONEN
IN MALAYSIA
Deutschland ist Malay-
sias bedeutendste Quelle 
für ausländische Inves-
titionen aus der EU im 
verarbeitenden Gewerbe. 
Deutsche Unternehmen 

haben seit vielen Jahrzehnten Vertrauen in Ma-
laysia als ihr bevorzugtes Investitionsziel in dieser 
Region. Bis heute wurden insgesamt 450 Projekte 
des verarbeitenden Gewerbes mit deutscher Be-
teiligung im Wert von 8,8 Milliarden EUR durch-
geführt und fast 50.000 Arbeitsplätze geschaffen. 
Malaysia beheimatet mehr als 300 deutsche Mit-
telstands- und Großunternehmen wie Infineon, 
Robert Bosch, Osram, SCHOTT, Continental, 
BASF, Elektrisola, B.Braun, Siemens, X-Fab und 
Mühlbauer, um nur einige zu nennen. Unterneh-
men wie B. Braun, Arvato, BMW, Volkswagen 
und Eppendorf haben Malaysia sogar zu einer 
Drehscheibe für ihre globalen Aktivitäten und 
regionalen Niederlassungen gemacht. 

MALAYSIA
OPEN FOR BUSINESS

ist die malaysische Regie-
rungsbehörde zur Förderung und Genehmi-
gung von Investitionen und die erste Anlauf-
stelle für Unternehmen, die beabsichtigen, 
Projekte im Produktions- und Dienstleis-
tungssektor in Malaysia zu realisieren. 

frankfurt@mida.gov.my
+49(0)69 8700679-0 

 @officialmida

Yusri Chu
Director

Nils Wolters
Investment Officer

– ADVERTORIAL –

Fußgängerzone in Bad Homburg.
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Die Welt und ihre gesamte globale Wirtschaft 
haben durch die COVID-19-Pandemie 

und die von den meisten Ländern ergriffenen  
Lockdownmaßnahmen eine beispiellose Dis-
ruption erfahren. Die meisten Volkswirtschaften 
der Erde haben diese Disruption vor allem so-
wohl bei der Nachfrage 
als auch bei den Liefer-
ketten gespürt, was viele 
Unternehmen in ver-
schiedensten Sektoren 
in Ungewissheit über 
die Zukunft lässt. Eine 
der wichtigsten Heraus-
forderungen, die sich aus 
COVID-19 ergeben, ist 
das Problem der Unter-
brechungen der globa-
len Lieferketten. Indem 
Malaysia die Lieferket-
ten von Unternehmen 
krisenresistenter macht, 
bietet das Land sich  
für deutsche Unterneh-
men als alternative Pro-
duktions-, Logistik- und 
Dienstleistungsbasis im 
asiatisch-pazif ischen 
Raum an.

Malaysia wird international als eines der erfolg-
reichsten Länder der Welt bei der Bekämpfung 
und Kontrolle der COVID-19-Pandemie an-
erkannt. Bis heute ist die Genesungsrate von 
COVID-19-Fällen in Malaysia nach wie vor die 
höchste unter den ASEAN-Ländern, während 
die Gesamtzahl der Fälle bei 35.425 liegt (Stand: 
4. November 2020). Bei einer Bevölkerung von 
mehr als 33 Millionen Menschen bedeutet dies, 
dass bisher weniger als 0,001 % der Malaysier in-
fiziert sind.

Einer der Hauptgründe für die relativ niedri-
gen Infektionszahlen im Land war die Umset-
zung der Movement Control Order (MCO), der 
Hauptstrategie der Regierung zur Eindämmung 
des Virus. Wie in den meisten Ländern rund um 
den Globus beinhaltete dies auch Einschränkun-
gen für die Industrie und Unternehmen. Bereits 
im Mai 2020 begann die Regierung jedoch da-
mit, die Wirtschaftssektoren durch eine Reihe 
von Maßnahmen schrittweise wieder zu öffnen. 
Ziel war es, ein Gleichgewicht zwischen dem 
Schutz der Gesundheit und der Sicherung der 
Lebensgrundlagen der malaysischen Bevölke-
rung zu finden.

WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG
Als Teil von Malaysias Weg zur wirtschaftlichen 
Erholung führte die Regierung im Juni 2020 das 
nationale Konjunkturprogramm namens PEN-
JANA ein. Dazu gehören die Ankündigung eines 
neuen Anreizprogramms zur Standortverlage-
rung ausländischer Unternehmen mit bis zu 15 
Jahren vollständiger Unternehmenssteuerbefrei-
ung, die Einrichtung von PACU, einer Projekt-
beschleunigungs- und Koordinierungseinheit 

bei MIDA, um die rasche Umsetzung von Inves-
titionsprojekten im Land zu erleichtern, die be-
schleunigte Genehmigung ausgewählter Investi-
tionsprojekte an nur zwei Arbeitstagen sowie die 
Einrichtung eines One-Stop-Centers (OSC) bei 
MIDA zur Bewertung und Genehmigung von 

Anträgen von berechtigten Geschäftsreisenden 
auf Einreise nach Malaysia zu Handels- und In-
vestitionszwecken.

Die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Akti-
vitäten war eine entscheidende und notwendige 
Intervention der Regierung, die zu einer allmäh-
lichen Erholung der Wirtschaftssektoren Malay-
sias geführt hat. Diese Maßnahmen trugen auch 
dazu bei, dass weiterhin Investitionen nach Ma-
laysia kamen. Für den Zeitraum von Januar bis 
Juni 2020 verzeichnete das Land genehmigte In-
vestitionen in Höhe von insgesamt 13,3 Milliar-
den EUR in der verarbeitenden Industrie sowie 
im Dienstleistungs- und Primärsektor. Davon 
entfielen 4,1 Milliarden EUR oder 30,2 Prozent 
auf ausländische Direktinvestitionen (FDI). 

Malaysia zieht weiterhin globale Investitionen 
mit hoher Wertschöpfung und modernsten 
Technologien in Sektoren wie Elektrotechnik & 
Elektronik, Maschinenbau, medizinische Gerä-
te, Luft- und Raumfahrt, erneuerbare Energien, 
Chemikalien, Gesundheitswesen und Verbrau-
chertechnologie an.

WAS DAS LAND UNTERNEHMEN BIETET
Malaysia, strategisch im Herzen Südostasiens ge-
legen, hat sich stets für Freihandel und eine libe-
rale Investitionspolitik eingesetzt und bleibt mit 
einer umsichtigen und pragmatischen Politik 
zur Gewährleistung eines günstigen Umfelds für 
das Wachstum von Unternehmen wirtschafts-
freundlich. Das Land nimmt in vielen Sektoren 
eine integrale Rolle in der globalen Wertschöp-
fungskette ein. Die internationale Geschäftswelt 
hat Malaysia aufgrund des stabilen und zuverläs-

sigen Investitionsklimas, das das Land zu bieten 
hat, schon immer als bevorzugtes Ziel für ihre 
Geschäfte angesehen.

Neben einer diversifizierten und ausgewogenen 
Wirtschaft mit einem gut entwickelten Ökosys-

tem in vielen Industrie-
sektoren sind attraktive 
Steueranreize, ein mehr-
sprachiger Talentpool 
und ein ausgedehntes 
Netz von Freihandels-
abkommen mit der 
ASEAN und darüber 
hinaus nur einige der 
Hauptfaktoren, die Ma-
laysia zu einem beliebten 
Investitionsziel für viele 
europäische Unterneh-
men gemacht haben. 

DEUTSCHE 
INVESTITIONEN
IN MALAYSIA
Deutschland ist Malay-
sias bedeutendste Quelle 
für ausländische Inves-
titionen aus der EU im 
verarbeitenden Gewerbe. 
Deutsche Unternehmen 

haben seit vielen Jahrzehnten Vertrauen in Ma-
laysia als ihr bevorzugtes Investitionsziel in dieser 
Region. Bis heute wurden insgesamt 450 Projekte 
des verarbeitenden Gewerbes mit deutscher Be-
teiligung im Wert von 8,8 Milliarden EUR durch-
geführt und fast 50.000 Arbeitsplätze geschaffen. 
Malaysia beheimatet mehr als 300 deutsche Mit-
telstands- und Großunternehmen wie Infineon, 
Robert Bosch, Osram, SCHOTT, Continental, 
BASF, Elektrisola, B.Braun, Siemens, X-Fab und 
Mühlbauer, um nur einige zu nennen. Unterneh-
men wie B. Braun, Arvato, BMW, Volkswagen 
und Eppendorf haben Malaysia sogar zu einer 
Drehscheibe für ihre globalen Aktivitäten und 
regionalen Niederlassungen gemacht. 

MALAYSIA
OPEN FOR BUSINESS

ist die malaysische Regie-
rungsbehörde zur Förderung und Genehmi-
gung von Investitionen und die erste Anlauf-
stelle für Unternehmen, die beabsichtigen, 
Projekte im Produktions- und Dienstleis-
tungssektor in Malaysia zu realisieren. 

frankfurt@mida.gov.my
+49(0)69 8700679-0 

 @officialmida

Yusri Chu
Director

Nils Wolters
Investment Officer

– ADVERTORIAL –



CIT YMANAGEMENT

„In Richtung Zukunft blicken“

Ein Gespräch mit Eduard M. Singer, Citymanager der Stadt Frankfurt, über 
seine Ideen und Pläne, die Innenstadt und die Stadtteilzentren neu zu  beleben 

sowie die Aufenthaltsqualität der Einkaufsbereiche zu verbessern.

Herr Singer, Sie sind seit Oktober Lei-
ter des City- und Stadtteilmarketings im 
Römer. Was ist Ihr Selbstverständnis in 
dieser neuen Rolle?
Mir ist zum einen wichtig, dass Frank-
furt sich auf der Ebene von anderen 
Key Cities bewegt. Zum anderen aber 
auch, dass die Rolle eines Citymana-
gers an Politik und Stadtverwaltung an-
gehängt ist, um möglichst direkt an die 

Entscheidungsträger angebunden und 
Ansprechpartner für alle Seiten zu sein. 
Ich sehe meine Aufgabe in einer en-
gen Verzahnung. Klares Ziel muss es 
sein, gemeinsam Konzepte zu entwi-
ckeln, um Attraktivität, überregionale 
Bekanntheit, Identifikation der Frankfur-
ter Bürger mit der Innenstadt und den 
Stadtteilen, Kundenzufriedenheit so-
wie Aufenthalts- und Lebensqualität in 

Eduard M. Singer, Citymanager der Stadt Frankfurt: 
„Leerstand muss nicht Aufgabe heißen, sondern setzt 
in Zukunft eine permanente Veränderung voraus.“
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wirtschaftlicher und kultureller Sicht zu 
steigern und zukunftssicher zu machen. 

Eine klassische Aufgabe des Cityma-
nagements ist die Vermarktung der In-
nenstadt und der Stadtteilzentren Frank-
furts. Haben Sie schon erste Ideen, was 
Sie auf diesem Arbeitsgebiet angehen 
wollen?
Wir stehen aktuell vor enormen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen He-
rausforderungen. Deshalb besteht mo-
mentan die Aufgabe eher darin, die Si-
tuation um die Pandemie Covid-19 kon-
zentriert zu bestehen, Maßnahmen im 
Sinne von Hygiene und Gesundheit an-
zunehmen, wirtschaftliche Einschrän-
kungen und Depression möglichst zu 
vermeiden und dennoch den Kopf oben 
zu behalten und in Richtung Zukunft zu 
blicken.

Auch wenn es in Zeiten von Corona 
schwierig ist, in die Zukunft zu schauen: 
Welche Impulse möchten Sie als City-
manager mittelfristig geben?
Innovation und ein fokussierter Blick 
in die Zukunft heißt gleichzeitig, Ver-
änderungsprozesse anzustoßen. Dabei 
müssen Faktoren und Kernpunkte wie 
Gesellschaft und Generationen, Mut 
zu Experimenten, Urbanität, Verkehrs-
infrastruktur, interkommunale Zusam-
menarbeit, Sicherheit, Sauberkeit, An-
gebotsmix, Wohlfühlfaktoren, Gastro-
nomie, Konsumfreiraumflächen sehr 
gezielt betrachtet werden. Konkrete 
Maßnahmen könnten aber auch Kultur, 
Straßenkünstler, After-Work-Veranstal-
tungen, Parkgebührenrückerstattungen, 
E-Mobilitätstage, öffentliches WLAN 
umfassen. 

Die Herausforderungen des stationären 
Einzelhandels werden durch Abwande-
rung der Kunden in den Onlinehandel 
umso größer. Eine wichtige Reaktion 
darauf ist, neben den Anstrengungen 
des Handels selbst, die Straßen und 
Plätze der City und der Einkaufsberei-
che in ihrer Aufenthaltsqualität zu ver-
bessern. Welche Maßnahmen können 
wir hierfür ergreifen?

Ich bin überzeugt davon, dass Online-
handel nicht den sozialen Kontakt und 
das Persönliche vor Ort ersetzen kann. 
Die Wahrnehmung einer Shoppingdes-
tination hängt direkt mit Image, Ver-
weilmöglichkeiten, Einmaligkeit, digita-
ler und zeitgemäßer Ansprache, Archi-
tektur, Kultur, innovativen Konzepten im 
Bereich Einzelhandel und Gastronomie 
zusammen. Leerstand muss nicht Auf-
gabe heißen, sondern setzt in Zukunft 
eine permanente Veränderung voraus. 
Bewegungszyklen, Bedarfsanalysen 
und messbare Radien der richtigen Kun-
denstruktur und deren Konsumverhal-
ten werden uns helfen, gezielter Werbe- 
und Marketingaktionen für die Innen-
stadt und die Stadtteile zu steuern und 
zu erstellen.

Eine Hürde für die frühere Citymanage-
mentorganisation war bisweilen das feh-
lende Verständnis für die Anliegen der 
Wirtschaft in der Stadtverwaltung. Da-
her war für uns beim Neustart des City-
managements wichtig, einen Vermitt-
ler, einen Übersetzer und Türöffner für 
einen konstruktiven Dialog mit den Äm-
tern zu gewinnen. Sehen Sie hier eben-
falls ein Betätigungsfeld?
Es ist mir sehr wichtig, der erwähnte 
Ansprechpartner, Vermittler, Impuls-
geber und Übersetzer zu sein, der den 
Austausch und Dialog mit allen betei-
ligten Akteuren von Politik über Stadt-
verwaltung, Institutionen, IHK, Touris-
mus+Congress Frankfurt, Wirtschafts-
förderung sowie Verbänden wie Han-
delsverband und Dehoga fördert.

Der runde Tisch, an dem sich die Spit-
zenvertreter der Stadtpolitik und der 
Frankfurter Wirtschaft zu zentralen 
Themen beraten, war das erste Ergeb-
nis des Citymarketing-Prozesses. Wie 
schätzen Sie den Stellenwert dieses 
Kommunikationsinstruments für ihre 
Arbeit ein?
Persönlich sehe ich den runden Tisch 
als wichtig an. Hier sitzen alle Akteu-
re, die das City- und Stadteilmarketing 
in unserer Stadt unmittelbar gestalten. 
Es muss uns gelingen, den Dialog in ein 

starkes Bündnis zu wandeln und die ent-
stehenden Diskussionen in aktives Han-
deln umzumünzen. Dann kann der runde 
Tisch Motor für Zukunft sein und dazu 
beitragen, Innenstadt und Stadtteile at-
traktiver zu machen und zu beleben.

INTERVIEW

Hanns-Peter Laux
Stellvertretender Geschäftsführer, 

Standortpolitik, IHK Frankfurt
h.laux@frankfurt-main.ihk.de

IHK ONLINE

Weitere Infos zu den Themen Innen-
stadt der Zukunft sowie Stadtmarke-
ting und Stadtgestaltung finden Sie 
auf der Internetseite der Bundesver-
einigung City- und Stadtmarketing 
Deutschland unter

www.bcsd.de
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FINTIBA , FR ANKFURT

„Preis hat uns Türen geöffnet“

Ein Gespräch mit Bastian Krieghoff und Jonas Marggraf, Gründer und Geschäfts-
führer, Fintiba, über den Gewinn des Hessischen Exportpreises 2019 und ihr 

 Geschäftsmodell, das internationalen Studenten den Studienstart erleichtert.

Ihr Unternehmen Fintiba ist ein echtes 
Frankfurter Unternehmen. Wie hat sich 
das Gründerteam zusammengefunden?
Krieghoff: Das stimmt, wir sind eng mit 
der Stadt verflochten. Zum einen als 
Frankfurter Fintech der frühen Stunde, 
als der Begriff Fintech gerade erst de-
finiert wurde, und zum anderen, weil 
unser Gründungsteam enge Verbin-
dungen zur Stadt hat und wir uns hier 
auch zusammengefunden haben. Wir 
haben zum Beispiel an der Goethe-Uni-
versität und Frankfurt School of Finan-
ce studiert und teilweise hier in der 

Frankfurter Finanzwelt gearbeitet. Im 
Unibator, also dem Inkubator der Goe-
the-Universität, sind wir groß gewor-
den und nun Mitglied des Techquar-
tiers. Unsere Büros liegen direkt am 
Frankfurter Bahnhof. 

Was genau macht Fintiba?
Marggraf: Wir bauen digitale Lösun-
gen, die internationalen Studenten den 
Weg nach Deutschland vereinfachen. 
Wichtig ist das für vor allem für Perso-
nen aus Nicht-EU-Ländern. Denn diese 
müssen vor ihrer Ankunft die deutsche 

Bürokratie durchlaufen und das noch 
in einem sehr reglementierten Be-
reich – denn es geht unter anderem um 
Bank- und Versicherungsdienstleistun-
gen. Unser Kernangebot ist eine App, 
die den gesamten Weg des Studieren-
den nach Deutschland unterstützt, zum 
Beispiel beim Thema Visum, Einschrei-
bung, notwendige Finanzmittelnach-
weise und Krankenversicherung. Wir 
bezeichnen uns auch als Digital Com-
panion, wobei wir natürlich auch nicht-
digital für unsere Kunden unterstützend 
da sind.
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Bastian Krieghoff (l.), CEO, und Jonas Marggraf (r.), COO, Fintiba: „Wir bauen digitale Lösungen, die internationalen Studenten den Weg nach Deutschland vereinfachen.“
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Könnten Sie das an einem Beispiel ver-
anschaulichen?
Krieghoff: Wenn beispielsweise ein chi-
nesischer Student die Zulassung einer 
deutschen Uni erhält, muss es in der 
Regel schnell gehen: Er muss sich so-
fort um sein Visum kümmern, damit 
er noch rechtzeitig zum Studienstart in 
Deutschland ist. Mithilfe unserer App 
kann er innerhalb von zehn Minuten ein 
Konto eröffnen und die Versicherungen 
abschließen, die er für den Nachweis 
von Finanzmitteln und des Versiche-
rungsschutzes benötigt. Diese Schnel-

ligkeit und Transparenz ist von unschätz-
barem Vorteil. Gleichzeitig können die 
Ausländerbehörden in den jeweiligen 
Ländern auf unser System zugreifen. 
Sie finden alle Unterlagen übersichtlich 
aufbereitet vor und können leicht die 
Echtheit der Dokumente und Nachwei-
se überprüfen. 

Bei einer solchen Geschäftsidee waren 
Sie vermutlich selbst einmal Auslands-
student?
Krieghoff: Genauso ist es. Zudem hat 
fast jeder in unserem 40-köpfigen Team 
diese Erfahrungen gemacht, wie es ist, 
Grenzen zu überschreiten und im Aus-
land zu leben. Unsere Mitarbeiter stam-
men aus 17 Nationen und einige davon 
haben unsere App genutzt, um hier her- 

zukommen. Anschließend kamen sie als 
Werkstudenten zu uns und nun arbei-
ten sie fest hier. Diese Internationalität 
zeichnet uns aus: Unsere Mitarbeiter 
kennen sich mit den Themen selbst aus 
und hängen sich richtig rein, um Proble-
me zu lösen. 

Ist denn Deutschland als Studienland 
überhaupt so begehrt? 
Marggraf: Tatsächlich boomt Deutsch-
land als Zielland für internationale Aus-
landsstudenten. Im vergangenen Jahr 
war Deutschland das größte nichteng-

lischsprachige Land für internationa-
le Studierende. Da kommen mehrere 
Trends zusammen: Wir haben gute Uni-
versitäten, es gibt keine oder nur nied-
rige Studiengebühren, und die Lebens-
haltungskosten sind im internationalen 
Vergleich ebenfalls sehr überschaubar. 
Wichtig ist für die Studenten auch der 
attraktive Arbeitsmarkt.

Wo kommen die meisten Studenten 
her? 
Krieghoff: Die meisten Studierenden 
kommen aus dem asiatischen Raum, 
ganz konkret aus China und Indien. 
Grundsätzlich haben wir jedoch eine 
sehr internationale und diverse Ver-
teilung der Studierenden in Bezug auf 
ihre Herkunftsländer – wir haben schon 

Kunden aus über 190 Ländern nach 
Deutschland begleitet – jüngst haben 
wir den 100 000sten Studierenden, der 
mit unseren Lösungen nach Deutsch-
land kam, gefeiert.

Vor zwei Jahren hat Fintiba den Hessi-
schen Exportpreis gewonnen. Was hat 
das rückblickend für Sie bedeutet?
Marggraf: Das war ein richtig schönes 
Erlebnis für uns. Weil die Internationali-
tät, die wir hier leben und die wir täglich 
in unserem Geschäft haben, ein Stück 
weit belohnt wurde. Auf der Glaub-
würdigkeitsseite hat der Hessische Ex-
portpreis uns ebenfalls geholfen, denn 
eine Bestätigung durch diese offiziel-
len Institutionen ist natürlich wertvoll. 
Außerdem hat er uns viele Türen geöff-
net und Kontakte ermöglicht, um unser 
Geschäft weiter auszubauen.

INTERVIEW

Sonja M. Müller
Leiterin, China Competence Center,  

c/o IHK Frankfurt 
sonja.mueller@frankfurt-main.ihk.de

„Deutschland boomt als 
 Zielland für internationale 

 Auslandsstudenten“

Hessischer Exportpreis 2021

Ihr Unternehmen ist mit Produkten oder Dienstleistungen international sehr erfolgreich – 
vielleicht sogar ein Hidden Champion? Dann bewerben Sie sich um den Hessischen Export-
preis 2021. Bis 26. Februar können sich alle mittelständischen hessischen Industrie- und 
Handelsunternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister bewerben. Der Hessische 
Exportpreis wird alle zwei Jahre vom Land Hessen, den hessischen IHKs und dem Handwerk 
verliehen. Er richtet sich an Unternehmen mit maximal 250 Beschäftigten in Deutschland und 
einem Umsatz bis 50 Millionen Euro. www.hessischer-exportpreis.de
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TIMERIDE, FR ANKFURT

Einmal 1891 hin und zurück

Ein Gespräch mit Jonas Rothe, Gründer und Geschäftsführer, Timeride, über die Eröffnung des 
Standorts in Frankfurt und die Faszination, mithilfe von Virtual Reality durch Zeiten zu reisen.

Herr Rothe, Zeitreisen in die Vergangen-
heit oder Zukunft sind ein alter Mensch-
heitstraum. Wie ist bei Ihnen daraus 
eine Geschäftsidee entstanden?
Wie bei vermutlich allen Kindern und 
Jugendlichen war es auch mein großer 
Traum, durch Zeiten reisen zu können. 
Möglicherweise wurde das bei mir 
durch großartige Filme wie „Zurück in 
die Zukunft“ noch zusätzlich verstärkt. 
Während meines Kulturmanagement-
Studiums habe ich mich intensiv da-
mit beschäftigt, wie ein Museum der 
Zukunft aussehen und wie es gelin-
gen kann, Besucher in die Geschichte 
eintauchen zu lassen. Dabei habe ich 
mich gedanklich wieder mit dem The-
ma Zeitreisen beschäftigt. Als ich 2015 
erstmals durch eine Virtual-Reality-Bril-
le geschaut habe, wusste ich: Das ist 
die perfekte Technologie, mit der man 
der Illusion des Zeitreisens sehr nahe-
kommen kann. Gemeinsam mit mei-
nem ehemaligen Professor habe ich 
daraufhin Timeride im Jahr 2016 ge-
gründet.

Was macht den Reiz einer Zeitreise 
aus?
Ob jemand eine Zeitreise nur in seinen 
Gedanken oder mittels Virtual Reality 
unternimmt, ist zweitrangig: Immer ist 
es eine gewisse Flucht aus dem Hier 
und Jetzt, gepaart mit dem Reiz, et-
was Besonderes in einem historischen 
Kontext zu sehen und zu erleben. Nicht 
selten wird dem Zeitreisenden dabei 
bewusst, dass auch in den oft zitier-
ten und verklärten guten alten Zeiten 
nicht alles gut und schön war. Für viele 

Jonas Rothe, Geschäftsführer von Timeride: „Wie bei vermutlich allen Kindern und Jugendlichen war es auch mein 
großer Traum, durch Zeiten reisen zu können.“
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Menschen ist es unglaublich spannend, 
solche Situationen gedanklich durchzu-
spielen und zu reflektieren, unter wel-
chen Bedingungen sie in einer früheren 
Zeitepoche gelebt und wie sie sich ver-
halten hätten.

Nach Köln haben Sie auch in Dresden, 
München, Berlin und zuletzt in Frank-
furt Timeride eröffnet – allesamt Städte, 
in denen vor der Corona-Pandemie der 
Städtetourismus boomte. War dies ein 
Hauptkriterium bei der Auswahl Ihrer 
Standorte?
Wir beginnen unsere Standortsuche 
mit einer ganz nüchternen Marktbe-
trachtung: Für uns sind zum einen die 
Komponenten Einwohnerzahl und Ein-
zugsgebiet entscheidend, zum ande-
ren die touristische Durchdringung. Hier 
ist Frankfurt hervorragend aufgestellt. 
Der Standort muss zudem eine gewis-
se Transformation durchgemacht und 
sein Gesicht stark verändert haben, da-
mit unser Konzept aufgeht. Timeride in 
Rothenburg ob der Tauber würde keinen 
Sinn machen, da ein Rundgang durch 
diese Stadt bereits eine Zeitreise ist. 
Entscheidend für den Erfolg ist die Lo-
cation: Sie muss sich möglichst im Her-
zen einer Stadt befinden, wo auch tou-
ristische Ströme sind, und wo sich Men-
schen gerne aufhalten.

Wer sich in der Mainmetropole auf die 
Virtual-Reality-Zeitreise begibt, wird bei 
einer Kutschfahrt mit dem Kolonialwa-
renhändler Theodor Riedel durch die 
Altstadt und am Mainufer bis zum Mes-
segelände der internationalen elektro-
technischen Ausstellung ins Jahr 1891 
zurückversetzt. Wie finden Sie die pas-
sende Zeitreise-Story für die jeweiligen 
Standorte?
Die Konzepte und Storys sind spezi-
fisch auf die jeweiligen Locations zuge-
schnitten. Nach Befragungen von Ein-
heimischen und Touristen, in welche 
Zeit sie gerne einmal reisen möchten, 
greifen sich unsere Autoren und His-
toriker herausragende geschichtliche 
Themen, Persönlichkeiten oder Ereig-
nisse heraus. Für München haben wir 

den Pfauenwagen von König Ludwig II. 
als Zeitreisevehikel für eine Flugrei-
se durch 7 000 Jahre bayerischer Ge-
schichte weiterentwickelt, in Köln fo-
kussieren wir uns auf die preußische 
Zeit, und im barocken Dresden rankt 
sich die Geschichte um Szenarien am 
Hofe von August dem Starken. Wir 
versuchen stets, historisch so korrekt 
und authentisch zu sein, wie dies beim 
Blick auf die Vergangenheit nur mög-
lich ist. Die Symbiose von Bildung und 
Unterhaltung ist dabei eine sehr frucht-
bare Kombination. 

Inwieweit kooperieren Sie am Standort 
Frankfurt mit anderen touristischen An-
bietern?
Da wir erst im Juni eröffnet haben, sind 
wir aktuell mit vielen Akteuren im Ge-
spräch oder in Verhandlungen. Mit Tou-
rist und Congress Frankfurt tauschen 
wir uns bereits intensiv aus. Möglichst 
rasch möchten wir unser Angebot zu-
dem in touristische Erlebnis- und Tou-
renpakete einbringen und mit Anbietern 
von Stadtführungen zusammenarbeiten. 
Wir freuen uns auch sehr darüber, wenn 
Museen offen für Kooperationen mit 
uns sind. Timeride sehe ich in diesen 
Kontexten nicht als Konkurrenten, son-
dern als Ergänzung.  

Und wohin geht Ihre nächste Zeitreise?
Timeride war und ist auf weiteres 
Wachstum ausgelegt. Angesichts der 
Corona-Pandemie müssen wir die fünf 
Standorte zunächst dahin zurückfüh-
ren, wo sie vor den beiden Lockdowns 
standen. Wir werden auch künftig wei-
tere Zeitreisen realisieren, denn das ist 
die DNA unseres Unternehmens, und 
zugleich die Produktlinie erweitern. So 
sind wir in Köln sehr erfolgreich mit Vir-
tual-Reality-Stadttouren gestartet, bei 
denen die Besucher über 2 000 Jahre 
Stadtgeschichte erleben. Mobile VR-
Brillen ermöglichen dabei eindrucks-
volle Früher-und-Heute-Vergleiche des 
Stadtbildes direkt an Ort und Stelle. Der 
Rundgang ist dann zwar immer noch 
eine klassische Stadtführung, aber eben 
eine Stadtführung 2.0. 

INTERVIEW

Petra Menke
Chefredakteurin, IHK WirtschaftsForum

p.menke@frankfurt-main.ihk.de

INDUSTRIEBAU

WAS BEDEUTET  
KOMPETENZ?
www.buehrer-wehling.de

KONTAK T

Timeride
Berliner Straße 42a
60311 Frankfurt
Telefon 0 69 / 91 31 37 75
E-Mail frankfurt@timeride.de
www.timeride.de/frankfurt
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150

Alea Hoch- und Industriebau
Aktiengesellschaft feierte Ende November ihr 150-jähriges Bestehen

Das mittelständische Unternehmen Alea Hoch- 
und Industriebau bietet das Leistungsangebot 
eines modernen Bauunternehmens, Wohnungs- 
und Industriebau halten sich dabei die Waage. 
Seit 2004 wird Alea von Thomas Reimann ge-
führt. Durch den Eintritt seines Sohnes Jan-Ni-
klas wird die Familientradition bereits in sechs-
ter Generation fortgeführt. Die Firma mit Haupt-
sitz in Frankfurt hat ihren unternehmerischen 
Schwerpunkt in FrankfurtRheinMain, wächst 
kontinuierlich und beschäftigt mittlerweile rund 
100 Mitarbeiter. Reimann engagiert sich auch 

ehrenamtlich, unter anderem ist der gebürtige Frankfurter Mitglied der Vollver-
sammlung der IHK Frankfurt und des IHK-Ausschusses Bau- und Immobilienwirt-
schaft. Alea und Reimann sind Initiator der „Initiative Zukunft Fachkraft“ des BDB 
Bund deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure Hessen Frankfurt, der die 
Nachwuchsförderung in der Bauwirtschaft fördert.
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DIENSTJUBIL äEN

Dezember

25 Jahre
Axel Emmerich, Universa Lebensver-
sicherung, Frankfurt

Januar

25 Jahre
René Geißler, Commerzbank, Frankfurt

FIRMENJUBIL äEN

30 Jahre

O.pen Büro- und Personalservice, 
Frankfurt

PTA Unternehmensberatung, 
 Geschäftsstelle Frankfurt
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INDUSTRIEBAU

KOMPETENZ BEDEUTET, 
DAS BAUEN DEN FACH- 
LEUTEN ZU ÜBERLASSEN.

www.buehrer-wehling.de

 FR ANKFURTER    
AUSSENWIRTSCHAF TSK ALENDER

Digitaler Vertriebstreff für Handelsver-
treter und Sales Manager: Außendienst 
in schwierigen Zeiten – vom neuen Um- 
gang mit alten Kunden
Donnerstag, 10. Dezember, 10 bis 12 Uhr, 
Telefon 0 69 / 21 97-14 35

Webinarreihe „Chinas Wirtschaft 
verstehen“: Die deutsch-chinesischen 
Wirtschaftsbeziehungen
Donnerstag, 10. Dezember, 15 bis 16 Uhr, 
Telefon 0 69 / 21 97-14 33

Medizintechnikregistrierung in China
Dienstag, 19. Januar, 10 bis 12 Uhr,  
Telefon 0 69 / 21 97-14 33

Neue Lieferketten in Asien? Hongkong 
versus Singapur
Donnerstag, 21. Januar, 10 bis 11 Uhr, 
 Telefon 0 69 / 21 97-14 33

Interkultureller Workshop (online): 
Erfolgreich erste Kontakte knüpfen im 
US-Markt
Donnerstag, 11. Februar, 9.30 bis 12 Uhr, 
Telefon 0 69 / 21 97-12 94

International Stammtisch
jeweils am ersten Montag des Monats, 
 Telefon 0 69 / 21 97-13 59, www.frankfurt-
main.ihk.de/internationalstammtisch

Weitere Infos und Anmeldung 
zu den Veranstaltungen online 
unter www.frankfurt-main.
ihk.de/veranstaltungen

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist 
teilweise gebührenpflichtig.

UMWELT

Novelle des 
 Batteriegesetzes

Am 1. Januar tritt das geänderte 
Batteriegesetz in Kraft. Neu sind 
dabei insbesondere das aus-
schließliche Wettbewerbsmodell 
der Rücknahmesysteme sowie 
eine Registrierungspflicht der Her-
steller bei der Stiftung EAR. Bisher 
mussten Hersteller von Batterien 
das Inverkehrbringen von Geräte-, 
Industrie- und Fahrzeugbatterien 
beim Umweltbundesamt melden. 
Diese Anzeigepflicht wird durch 
eine Registrierungspflicht bei der 
Stiftung Elektro-Altgeräte-Register 
(EAR) ersetzt. Neben den Regeln 
des Batteriegesetzes und des 
Elektrogesetzes sind bei vielen 
Produkten fast immer auch die Re-
geln des Verpackungsgesetzes zu 
beachten. www.frankfurt-main.
ihk.de   Batteriegesetz
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UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Pflegende Beschäftigte unterstützen

Wie können Unternehmen ihre Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Pflege und Be-
ruf unterstützen: Möglichkeiten hierzu zeigt der Leitfaden „Pflegende Beschäftigte 
brauchen Unterstützung“ auf. Dieser bietet neben Infos zur Situation der Pflegen-
den und zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch Tipps und Checklisten aus 
der betrieblichen Praxis. Die Publikation des Netzwerkbüros Erfolgsfaktor Familie 
entstand im Auftrag von DIHK und Bundesfamilienministerium. Bestellung via netz-
werkbuero@dihk.de, Download unter www.erfolgsfaktor-familie.de
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Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46 - 48, 64807 Dieburg
Tel. (0 60 71) 9 88 10 · Fax (0 60 71) 51 61

Internet: www.draht-weissbaecker.de
Email: draht@weissbaecker.de

· Draht- und Gitterzäune · Tore
· Schiebetore · Drehkreuze · Türen
· Schranken · Gabionen · Pfosten 
· Sicherheitszäune · Mobile Bauzäune 
· Alu-Zäune · sämtliche Drahtgeflechte 
· Alu-Toranlagen · Rankanlagen
· auch Privatverkauf

Zäune · Gitter · tore

INTERNATIONAL

Chinesische Exportkontrolle
Am 1. Dezember tritt das erste nationale Gesetz zur Export-
kontrolle der Volksrepublik China in Kraft. Es gibt den chinesi-
schen Behörden neue, weitreichende Kontrollbefugnisse. Das 
Gesetz gilt sowohl für die Verbringung kontrollierter Güter 
vom chinesischen Festland nach außerhalb des chinesischen 
Festlands als auch für die Bereitstellung kontrollierter Güter 
durch chinesische Einrichtungen an ausländische Einrichtun-
gen. Die Bestimmungen gelten auch für die Durchfuhr, den 
Umschlag, den Versand, die Wiederausfuhr und die Ausfuhr 
von Gütern aus einem Zollverschlussgebiet oder einer Son-
derzollzone. Dem Exportkontrollgesetz unterliegen alle Güter, 
welche die nationale Sicherheit und die nationalen Interessen 
Chinas gefährden könnten. Bei Verstoß drohen empfindliche 
Bußgelder. Daher sollten deutsche Unternehmen die bisheri-
gen Compliance-Maßnahmen für ihr chinesisches Geschäft 
kritisch prüfen. www.frankfurt-main.ihk.de/chinaexport

Der deutsch-chinesische Handel

Quelle: Statistisches Bundesamt rundungsbedingte Di
erenzen 13951© Globus
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BR ANCHEN

Immobilienkauf: Änderung 
bei der Maklercourtage 

Kurz vor Weihnachten tritt ein neues Gesetz 
in Kraft, das die Verteilung der Maklercour-
tage beim Immobilienkauf regelt: Private Käu-
fer von Einfamilienhäusern und Eigentums-

wohnungen müssen künftig höchstens die Hälfte der 
Maklercourtage zahlen. Zudem kann ein Makler, der auf-
grund zweier Verträge für Käufer und Verkäufer tätig ist, 
von beiden Parteien nur eine Vergütung zu gleichen Tei-
len verlangen. Hat er mit einer Partei eine unentgeltliche 
Tätigkeit vereinbart, kann er von der anderen Partei keine 
Vergütung beanspruchen. Auch müssen Maklerverträge 
ab 23. Dezember schriftlich erfolgen.
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INTERNATIONAL

Brexit: Übergangsfrist endet
Zum Jahresende verlässt das Vereinigte Königreich den euro-
päischen Binnenmarkt und die Zollunion. Ab 1. Januar ändern 
sich somit die Vorschriften für den Handel mit Unternehmen 
und Endverbrauchern sowie die Erbringung von Dienstleis-
tungen im britischen Markt. www.grossbritannien.ahk.de/
brexit
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VEREINBARKEIT

Baustein der Fachkräftesicherung

Die Ergebnisse der Prognos-Studie „Neue Chancen für Vereinbarkeit! Wie Unter - 
nehmen und Familien der Coronakrise erfolgreich begegnen“ sind eindeutig: Die  Bedeutung 

von Vereinbarkeitspolitik in Unternehmen ist in Zeiten der Krise gestiegen. 

Die Unterstützung von Familien als 
Arbeitgeber und eine aktive Kommuni-
kationskultur für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sind Chancen, die 
von den Unternehmen ergriffen werden 
müssen – nicht nur im Hinblick auf ver-
längerte Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie. Die Neuorganisation 
der Kinderbetreuung war in den vergan-
genen Monaten eine besonders gro-
ße Herausforderung für Eltern und so-
mit auch für die Unternehmen. Denn 
alle berufstätigen Eltern – egal ob Voll- 
oder Teilzeit und unabhängig von den 

Hierarchiestufen – mussten plötzlich 
ohne Ganztagsbetreuung den Kindern, 
aber auch ihrer Arbeit im Homeoffice 
gerecht werden.

Kommunikationskultur stärken

Neben den Möglichkeiten eines Home-
offices und flexibleren Arbeitszeiten hat 
sich eine aktive Kommunikationskultur 
als wichtig bewiesen: Offene Gesprä-
che, wie Arbeitszeiten mit Kinderbetreu-
ung zu vereinbaren sind, haben meist 
dazu beigetragen, eine gute Lösung für 
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alle Seiten zu finden. Drei Viertel der El-
tern, die das Gespräch mit ihrem Arbeit-
geber suchten, haben positive Erfahrun-
gen gemacht und sind auf Verständnis 
und Unterstützung gestoßen. 

In Unternehmen, in denen eine offene 
und eingeübte Kommunikation statt-
findet, wird Vertrauen zu Personalver-
antwortlichen geschaffen und somit 
der Dialog zwischen Mitarbeitern und 
Arbeitgebern auch in Krisenzeiten er-
leichtert. Mitarbeiter möchten gesehen, 
gehört und mit all ihren Problemen an-
genommen und bestärkt werden. Der 
Dialog ermöglicht, gemeinsam Lösun-
gen für die Vereinbarkeit wie auch eine 
vertrauensvolle Basis für die Zusam-
menarbeit zu schaffen. 

Kein Zurück zu traditionellen 
 Elternrollen

Letzten Endes sind es diese Faktoren, 
die einen essenziellen Beitrag zu moti-
vierten und loyalen Mitarbeitern schaf-
fen. Eine erhöhte Motivation und da-
mit einhergehende Bindung an Job und 
Arbeitgeber senken den Wunsch zum 
Wechsel des Jobs. Dies schlägt sich für 
das Unternehmen wirtschaftlich durch 
eine höhere Produktivität und Kosten-
einsparungen, die mit der Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter einhergehen würden, 
nieder.

Unternehmen sprechen sich mehrheit-
lich gegen eine Retraditionalisierung 
der Elternrollen aus und somit für eine 
gemeinsame und geteilte Kinderbetreu-
ung. Ebenso wollen 44 Prozent der El-
tern, bei denen sich die Aufteilung der 
Kinderbetreuung noch in der Pandemie 
hin zu einer partnerschaftlichen Aufga-
benteilung entwickelt hat, diese Auftei-
lung auch zukünftig beibehalten. In die-
sem Zusammenhang ist es umso wich-
tiger, dass Führungskräfte, die eben-
so von der Problematik der fehlenden 
Kinderbetreuung betroffen waren, als 
Vorbilder agieren. Meetings abzusagen 
oder zu verschieben, weil die Betreu-
ung des Kindes nicht anders gewähr-
leistet werden kann, zeigt den Mit-
arbeitern, dass das Unternehmen die 
Herausforderungen erkennt und glei-
che Maßstäbe für alle Hierarchiestufen 
und alle Mütter oder Väter gelten. 

Gestärkt aus der Krise hervorgehen

Die Prognos-Befragung zeigt, dass fa-
milienbewusste Personalmaßnahmen 
und somit vereinbarkeitsfördernde 
Maßnahmen ausgebaut wurden und 
dies auch von den Beschäftigten be-
merkt wird. Die Unternehmen haben 
erkannt, dass betriebliches Familien-
bewusstsein eine wichtige Fachkräf-
tesicherung darstellt. Denn es lockt 
nicht nur neue Mitarbeiter an, sondern 

bindet diese auch im Unternehmen; zu-
dem geht mit einer höheren Motivation 
meist auch eine höhere Produktivität 
einher. Unternehmen und Familien ge-
hen somit gestärkt aus der Krise her-
vor – und so einfach kann sie ein mög-
licher Lockdown aus arbeitsproduktiver 
Sicht nicht mehr umhauen.

DIE AUTORIN

Sandra Hinrichs
Geschäftsführerin, Main(e) Familien-

agentur, Frankfurt
hello@mainefamilienagentur.de

In Kürze

• Das Bewusstsein der Arbeitgeber für die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten bei der Verein-
barkeit von Beruf und Familie ist in der Krise deutlich gestiegen. 

• Jedes zweite Unternehmen führte als Reaktion auf die Krise familienbewusste Maßnah-
men ein oder weitete das vorhandene Angebot aus. Dies gilt insbesondere für Home office 
und / oder flexible Arbeitszeiten. 

• Rund 80 Prozent der Unternehmen sagen, dass Kinderbetreuung ein zentraler Faktor für 
die Produktivität ihres Unternehmens ist.

• Unternehmen haben sich in der Krise überwiegend als hilfsbereite, verantwortliche 
Partner der Eltern bewiesen. 

• Die Mehrheit der Unternehmen unterstützt auch in der Krise aktive Vaterschaft und 
spricht sich gegen eine Retraditionalisierung der Elternrollen aus.

IHK ONLINE

Hier können Sie die Prognos-Studie 
„Neue Chancen für Vereinbarkeit“, 
die im Auftrag des Bundesfamilien-
ministeriums erstellt wurde, aufru-
fen:

www.prognos.com
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AFRIK A

Strommärkte im Wandel

Das Potenzial der afrikanischen Staaten an erneuerbaren Energiequellen ist 
immens. Dem stehen allerdings magere Versorgungsbilanzen gegenüber. Hier-

aus ergeben sich für deutsche Unternehmen interessante Marktchancen.

Ebenso wie in Europa bilden auch die 
54 Länder Afrikas wirtschaftlich keine 
homogene Einheit. Im südlichen Afrika 
steigen beispielsweise die Stromkos-
ten, die Tarife werden schrittweise an 
die realen Kosten angepasst. Dies geht 
einher mit einer politisch gewollten Li-
beralisierung der Strommärkte. In deren 
Folge etablieren sich neue Stromerzeu-
gungs- und Vertriebsformen. Es werden 
direkte Verträge zwischen Independent 
Power Producers (IPPs) und gewerbli-
chen Stromverbrauchern geschlossen 

und neue Akteure werden aktiv. So 
schwinden die Monopole der staatli-
chen Stromversorger und traditionelle 
Akteure wie die Stadtwerke und öffent-
liche Versorger müssen neue Rollen fin-
den. 

Erneuerbare Energien auf dem 
 Vormarsch

Im Kontext der sich wandelnden Strom-
märkte gehört den erneuerbaren Ener - 
gien die Zukunft. Daher fördert Deutsch- 

land ein Kompetenzzentrum für erneu-
erbare Energien – es domiziliert im Re-
gionalbüro Kapstadt der Deutschen 
Industrie- und Handelskammer für das 
südliche Afrika, um die Einführung von 
Technologien und Dienstleistungen so-
wie Energieeffizienz zu unterstützen.

Die Veränderungsprozesse führen dazu, 
dass die Möglichkeiten für privatwirt-
schaftliches Engagement im Stromsek-
tor in zahlreichen Ländern Subsahara-
Afrikas steigen. 
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Nicht nur der Stromsektor ist ein interessantes Geschäftsfeld für ein unternehmerisches Engagement in Afrika, sondern auch die Trinkwasserversorgung.

37

IHK  Wir t schaf t sFORUM  12 . 20|01 . 20

UNTERNEHMENSPR A XIS



In zunehmendem Maß werden erneu-
erbare Energien für den gewerblichen 
Eigenverbrauch genutzt. Zudem befeu-
ern Strompreiserhöhungen in den Unter-
nehmen Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Für deutsche Unterneh-
men ergeben sich hieraus Marktchan-
cen in Afrika – insbesondere für Anbie-
ter, die eine Eigenversorgung für Strom 
bei Industriebetrieben und Gewerbe för-
dern oder für Anbieter ländlicher Elektri-
fizierung. Bei Letzterem steht die Foto-
voltaik im Fokus. Marktchancen bieten 
sich auch für technische Lösungen zur 
Steigerung der Energieeffizienz – insbe-
sondere bei Motoren oder Pumpen.

Trinkwasserversorgung

Ebenso besteht großes Potenzial bei 
der Wassertechnik. In vielen Ländern 
Afrikas sind Systeme zur städtischen 
und ländlichen Wasserver- oder Abwas-
serentsorgung marode, ineffizient oder 

nicht vorhanden. Selbst die Inselstaaten 
Madagaskar und Mauritius haben Trink-
wasserprobleme. Nach Angaben der 
WHO hat nur ein Anteil von rund 70 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung in Sub-
sahara-Afrika Zugang zu Trinkwasser 
und ein Anteil von circa 30 Prozent Zu-
gang zur Kanalisation. In Nordafrika sind 
die Anteile höher. Über 90 Prozent der 
Gesamtbevölkerung haben Zugang zu 
Trinkwasser und knapp 90 Prozent zur 
Kanalisation. Für deutsche Unternehmer 
sind im Hinblick auf die Zahlungssiche-
rung vornehmlich Projekte interessant, 
die von der internationalen Geberge-
meinschaft finanziert werden.

Abwasseraufbereitung

Selbst im Schwellenland Südafrika geht 
ein Drittel des Trinkwassers auf dem 
Weg zum Verbraucher verloren. Auch 
die Abwasseraufbereitung im Land ist 
mangelhaft und kann mit der raschen 
Urbanisierung nicht Schritt halten. Hin-
zu kam in den vergangenen Jahren der 
Klimawandel in Form von Dürren. Um 
eine sichere Trinkwasserversorgung zu 
gewährleisten, müssten nach einer ak-
tuellen Studie des südafrikanischen Mi-
nisteriums für Siedlungswesen, Wasser 
und Abwasser bis zum Jahr 2030 etwa 
47 Milliarden Euro investiert werden. 

Private Public Partnership

Angesichts knapper Staatskassen wird 
die Beteiligung privater Investoren – Pri-
vate Public Partnership (PPP) – unerläss-
lich sein. Im Zuge der Corona-Pandemie 
hat Präsident Cyril Ramaphosa jüngst 
erklärt, dass Investitionen in eine nach-
haltige Infrastruktur das Schwungrad 
für die Erholung der Wirtschaft werden. 
Elf Wassergroßprojekte im Gesamtwert 
von 5,5 Milliarden Euro wurden in die-
sem Zusammenhang von der Regierung 
angekündigt. Doch ganz gleich, für wel-
chen afrikanischen Markt sich ein Unter-
nehmen interessiert: Zeit, Geduld und 
Gelassenheit sind mitzubringen. „Gras 
wächst nicht schneller, wenn man es 
zieht“, lautet eine afrikanische Weisheit. 

DER AUTOR

Walter Engelmann
Consultant, Deutsche IHK für das  

südliche Afrika, Johannesburg
frankfurt@germanchamber.co.za

IHK ONLINE

Weitere Infos über die Kompetenz-
zentren für erneuerbare Energien 
und für Wasser im südlichen Afrika 
unter

www.germanchamber.co.za

Auslandshandelskammern 
und Delegiertenbüros der 
Deutschen Wirtschaft 

Westliches Afrika 

• Delegiertenbüro der Deutschen 
Wirtschaft in Ghana, Accra:  
www.ghana.ahk.de

• Delegiertenbüro der Deutschen 
Wirtschaft in Nigeria, Lagos:  
www.nigeria.ahk.de

Östliches Afrika

• Delegiertenbüro der Deutschen 
Wirtschaft in Kenia, Nairobi:  
www.kenia.ahk.de

Südliches Afrika

• Delegiertenbüro der Deutschen 
Wirtschaft in Angola, Luanda:  
www.angola.ahk.de

• Deutsche Industrie- und Handels-
kammer für das südliche Afrika, 
Johannesburg: www.suedafrika.
ahk.de
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IHK-KONJUNK TURUMFR AGE 

Inlandsnachfrage schwächelt

Die Stimmung unter den Mitgliedsunternehmen im IHK-Bezirk  Frankfurt  
hellt im Vergleich zur Vorumfrage auf, ist jedoch infolge der Corona- Pandemie 

in den meisten Branchen unter dem Strich weiterhin gedrückt. 

Die konjunkturelle Situation ändert sich 
in Zeiten der Corona-Pandemie nahezu 
wöchentlich. Insbesondere die Veran-
staltungs- und Reisebranche sowie das 
Gastgewerbe sind stark von den sich 
ändernden Bedingungen abhängig. Zur 
Herbstumfrage 2020, welche vor den 
Verschärfungen der Corona-Maßnah-
men im November stattfand, bewerten 
die Betriebe aller Branchen ihre aktuelle 
und zukünftige Geschäftslage deutlich 
besser als in der Vorumfrage im Früh-
sommer. Diese wurde kurz nach dem 
ersten Lockdown durchgeführt. 

Gute Geschäftslage in einigen 
 Branchen

Grund dafür sind Lockerungsmaß-
nahmen und die Unterstützung durch 
staatliche Hilfsprogramme. Als Resul-
tat steigt der IHK-Geschäftsklimaindex 
um 30 auf 96 Punkte, liegt damit aber 

erneut unter der 100-Punkte-Marke, 
welche den Bereich zwischen positiver 
und negativer Gesamtstimmung dar-
stellt. Die positive Entwicklung wird ins-
besondere durch das Baugewerbe so-
wie die Finanz-, Kredit- und Versiche-
rungswirtschaft getrieben, welche be-
reits wieder optimistisch in die Zukunft 
blicken und von einer guten Geschäfts-
lage berichten. 

Trotzdem rechnen weiterhin 63 Prozent 
aller befragten Unternehmen mit einem 
durch die Corona-Pandemie ausgelös-
ten Umsatzrückgang für das laufende 
Jahr. Das sind im Vergleich zur Vorum-
frage sieben Prozent weniger. Auch die 
Investitions- und Beschäftigungsabsich-
ten sowie die Exporterwartungen neh-
men zu, sind in Summe aber weiterhin 
deutlich negativ. Aufgrund der anhalten-
den und teilweise wieder zunehmenden 
Restriktionen in Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie sehen die meisten 
Unternehmen das größte Geschäftsrisi-
ko in einer weiterhin beeinträchtigten In-
landsnachfrage (64 Prozent). 

Reduzierte Auslandsnachfrage

Die exportorientierte Industriebranche 
fürchtet zudem eine anhaltend redu-
zierte Auslandsnachfrage. Mehr als je-
des zweite Industrieunternehmen sieht 
hierin eine Gefahr. An zweiter Stelle 
der größten Risiken stehen mit 53 Pro-
zent erneut die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen. Besonders häu-
fig werden in diesem Zusammenhang 

härtere Coronamaßnahmen und weitere 
Lockdowns befürchtet.

Hinzu kommen das Auslaufen der staat-
lichen Unterstützungsmaßnahmen, die 
Verschiebung der Insolvenzantrags-
pflicht und damit eine Fülle potenziel-
ler Forderungsausfälle sowie mögliche 
Steuererhöhungen im Nachgang der 
Pandemie. Weiterhin stellen die unver-
ändert existenten Handelskonflikte eine 
Gefahr dar. Das strukturelle Problem 
des Fachkräftemangels rückt während 
der Corona-Pandemie etwas in den Hin-
tergrund, stellt mit 29 Prozent aber das 
drittgrößte Risiko dar.

DIE AUTOREN

Simon Peschges (l.)
Chefvolkswirt, Wirtschaftspolitik und 

Metropolenentwicklung, IHK Frankfurt
s.peschges@frankfurt-main.ihk.de

Malte Hischemöller (r.)
Referent, Wirtschaftspolitik und Metro-

polenentwicklung, IHK Frankfurt
m.hischemoeller@frankfurt-main.

ihk.de

Konjunkturumfrage  
IHK-Bezirk Frankfurt

Die IHK Frankfurt befragt dreimal jähr-
lich rund 3 000 Mitgliedsunternehmen 
zu ihren Einschätzungen der konjunktu-
rellen Entwicklung. Unternehmen, die 
Interesse an einer Teilnahme haben, 
melden sich bei Malte Hischemöller, E-
Mail m.hischemoeller@frankfurt-main.
ihk.de. Abruf des Konjunkturberichts 
unter: www.frankfurt-main.ihk.
de/konjunkturbericht
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USINGER L AND

„Ein Jahrhundertprojekt“

Ein Gespräch mit Gregor Sommer, Bürgermeister von Wehrheim, über die 
 Bedeutung des geplanten Ausbaus der Taunusbahn sowie der  Elektrifizierung 

und Verlängerung der S 5 bis nach Usingen für den Hochtaunuskreis.

Herr Sommer, warum ist die Gemeinde 
Wehrheim als Gewerbestandort beson-
ders attraktiv?
Obwohl wir eine ländlich geprägte 
Kommune sind, haben sich hier auch 
sehr innovative Unternehmen ange-
siedelt. Dies liegt nicht zuletzt an der 
guten Verkehrsinfrastruktur: Die An-
schlüsse zur A 661 und A 5 sind ideal, 
und auch die Taunusbahn trägt zur At-
traktivität der Kommune bei. Wehrheim 
begrüßt daher den Ausbau der Tau-
nusbahn sowie die Elektrifizierung und 
Fortführung der S 5 bis Usingen. Wir 
sind seitens der Kommune bestrebt, 
Erweiterungsmöglichkeiten für Gewer-
beflächen zu schaffen. 

Welchen Stellenwert hatte die Taunus-
bahn vor 30 Jahren, welchen hat sie 
heute?
Seinerzeit wurde beabsichtigt, die Bahn-
strecke stillzulegen. Im Hochtaunuskreis 
ist es aber gelungen, die Taunusbahn 
auf die Gleise zu setzen. Sie ist ein Er-
folgsmodell, was die ständig steigenden 
Fahrgastzahlen bestätigen. Vor 30 Jah-
ren hätte niemand daran geglaubt, dass 
die Taunusbahn ein entlastender Faktor 
für unsere vollen Straßen werden könn-
te. Umso wichtiger ist nun, dass der 
Ausbau der Taunusbahn für die Pendler 
innerhalb des RheinMain-Gebiets er-
folgt.

Mit dem Ausbau und der Elektrifizierung 
soll die S-Bahn bis ins Usinger Land fah-
ren. Was bedeutet das für Anwohner 
und Unternehmer?
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Zahlen, Daten, Fakten

• Elektrifizierung der 18 Kilometer langen Strecke zwischen Friedrichsdorf und Usingen

• Zweigleisiger Ausbau zwischen den Bahnhöfen Saalburg/ Lochmühle und Wehrheim 

• Mit der Direktverbindung von und nach Frankfurt im 30-Minu ten-Takt werden Wehrheim, 
Neu-Anspach und Usingen umsteigefrei angebunden 

• Verkürzung der Fahrtzeit zwischen dem Usinger Land und Frankfurt um etwa drei Minuten

• Tägliche Fahrgäste auf der Taunusbahn: 1989: 1500; 2018: 11 000; 2025: 18 000 (Prognose)
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Es bedeutet vor allem eine schnelle-
re und verbesserte Erreichbarkeit, ins-
besondere eine Kapazitätserweiterung 
der Beförderungsmöglichkeiten im 
RheinMain-Gebiet. Ganz wichtig ist als 
Zukunftsprojekt ebenfalls die noch zu 

realisierende Regionaltangente West, 
durch deren Bau eine direkte Anbin-
dung an den Flughafen Frankfurt er-
folgen soll. Es bleibt den Kommunen 
aufgrund der Auslastung des Straßen-
verkehrsnetzes nur die Möglichkeit, 
durch eine Kapazitätserweiterung auf 
der Schiene eine Verbesserung zu er-
reichen. Die Menschen warten daher 

auf die Verlängerung der S 5 als schnel-
lere Verbindung innerhalb des Rhein-
Main-Gebiets. Ich bin davon überzeugt, 
dass ein Ausbau der S 5 viele Pendler 
zu einem Umstieg auf die Bahn bewe-
gen wird. Dazu sind aber ausreichend 

P+R-Parkplätze in Bahnhofsnähe be-
reitzustellen.

Kritiker des Ausbaus bemängeln, dass 
die verlängerte S-Bahn zu mehr Verspä-
tungen auf der Taunusbahn führen wird. 
Wie schätzen Sie die Situation ein?
Ich sehe es so, dass die Verlässlichkeit 
der Bahn auf dieser Strecke insgesamt 

zunehmen wird. Die Fortführung der 
S 5 auf der Strecke bis Usingen wird zu 
einer Stabilisierung des Schienennetzes 
führen und somit auch zu einer Verbes-
serung der Attraktivität dieser Bahnstre-
cke. Die Metropolregion setzt auf die 
S-Bahn und somit die Elektrifizierung, 
was von meiner Seite für richtig erach-
tet wird.

Nicht alle Bürger in Wehrheim sind von 
dem Projekt begeistert. Welche Betrof-
fenheiten gibt es?
Anwohner entlang der Bahnstrecke 
werden im Rahmen der Baumaßnah-
men mit Lärmbelästigungen rechnen 
müssen. Auch der Wegfall von Bäu-
men wird sich entlang der Bahnstrecke 
im Bereich der Saalburgsiedlung be-
merkbar machen. Ich habe Verständnis 
für die Betroffenheit der Anlieger, kann 
aber nur um Verständnis bitten und da-
für werben, dass der Ausbau erfolgen 
muss und wir als Gemeinde Wehrheim 

„Die Taunusbahn ist ein Erfolgsmodell. Vor 30 Jahren hätte nie-
mand daran geglaubt, dass sie ein entlastender Faktor für unsere 
vollen Straßen werden könnte.“
Gregor Sommer, Bürgermeister, Wehrheim
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die Möglichkeit haben, in Zukunft von 
dem bereits bestehenden und attrakti-
ven  S-Bahn-Netz in FrankfurtRheinMain 
 verstärkt zu profitieren. 

Die Coronakrise hat die Arbeitswelt ver-
ändert. Ist ein Ausbau der Bahnstrecke 
überhaupt notwendig, wenn künftig vie-
le Arbeitnehmer öfter im Homeoffice 
sind?
Natürlich hat die aktuelle Coronakrise zu 
Veränderungen geführt, viele Menschen 
sind im Homeoffice tätig. Inwieweit sich 

dies in den kommenden Monaten und 
Jahren fortsetzen wird, bleibt abzuwar-
ten. Ich bin optimistisch gestimmt, dass 
viele Bereiche sich wieder erholen und 
normalisieren werden. 

Und wann wird die S 5 erstmals ins 
Usinger Land fahren?
Aktuell kann ich leider noch keine Jah-
reszahl nennen. Die Verschiebung des 
Projekts um etwa ein Jahr habe ich zur 
Kenntnis genommen und hoffe sehr, 

dass wir in den nächsten Jahren den 
Ausbau der Strecke erfolgreich beglei-
ten können.

Wie hoch ist die Akzeptanz des Projek-
tes in der Kommunalpolitik im Usinger 
Land?
Nach den mir vorliegenden Informatio-
nen ist die Akzeptanz in der Kommu-
nalpolitik im Usinger Land sehr hoch. 
Wichtig ist für die Kommunalpolitik, 
dass mit dem Ausbau der Bahn eine 
Entlastung des Straßennetzes herbei-

geführt wird, da dieses aktuell ja sehr 
belastet ist. Einen Ausbau von Stra-
ßen wird es in dem vor vielen Jahren 
diskutierten Umfang nicht mehr ge-
ben, sodass nur die sinnvolle Maßnah-
me und der Ausbau der Taunusbahn zu 
einer Verbesserung führen werden. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass wir im 
Usinger Land vor einem Jahrhundert-
projekt stehen. Diese Chance hat man 
einmal, daher sollten wir sie auch nut-
zen.

IHK ONLINE

Weitere und aktuellste Infos zur Elek-
trifizierung der Taunusbahn finden 
Sie unter

www.taunusbahn.de

INTERVIEW

Dr. Alexander Theiss (l.)
Geschäftsführer, Standortpolitik,  

IHK Frankfurt
a.theiss@frankfurt-main.ihk.de

Lukas Berkel (r.)
Referent, Standortpolitik, IHK Frankfurt

l.berkel@frankfurt-main.ihk.de

„Diese Chance hat man einmal – 
daher sollten wir sie nutzen“

Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung und den Ausbau der Taunusbahn.
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PROGNOSEN

Beschäftigungsboom ausgebremst

Die Corona-Pandemie zeigt deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in 
FrankfurtRheinMain. Knapp ein Viertel der Unternehmen plant einen Stellenabbau.

Zum Jahresende 2019 waren fast 
2,47 Millionen sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte in der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain tätig. Im Jahr 2019 
konnte mit einem Plus von 38 500 Stel-
len (plus 1,6 Prozent) das zehnte Jahr 
in Folge ein Beschäftigungswachs-
tum verzeichnet werden. Nun zeich-
net sich allerdings eine Trendwende 
ab: Anhaltende Spannungen auf der 
weltpolitischen Bühne und vor allem 
die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie werden dem Beschäftigungsboom 
in FrankfurtRheinMain ein vorläufiges 
Ende setzen. Für 2020 rechnen die re-
gionalen Wirtschaftskammern nur noch 
mit einem geringen Beschäftigungs-
wachstum von etwa 15 000 Stellen 
(plus 0,6 Prozent), während für das Jahr 
2021 ein Beschäftigungsrückgang von 
12 400 Stellen (minus 0,5 Prozent) prog-
nostiziert wird. 

Stellenabbau scheint unvermeidbar 

Die Rückmeldungen der Unterneh-
men zur Beschäftigungssituation in den 
kommenden Monaten zeigen, dass 
der Großteil der Unternehmen (63 Pro-
zent) seine Beschäftigten halten möch-
te, jedoch auch 24 Prozent mit Stel-
lenstreichungen planen. Der IHK-Be-
schäftigungsindikator fällt von einem 

Vorjahreswert von einem Punkt auf mi-
nus elf Punkte in diesem Jahr. 

Investitionsbereitschaft sinkt

Angesichts der extrem unsicheren und 
gesamtwirtschaftlich schwierigen Lage 
aufgrund der Corona-Pandemie wäre es 
nicht verwunderlich, wenn viele Unter-
nehmen ihre geplanten Investitionen 
für die nächsten Monate erst einmal 
zurückstellen. Der IHK-Investitionsindi-
kator fällt gegenüber dem Vorjahr um 
21 Punkte auf minus 19 Punkte. 37 Pro-
zent der Unternehmen planen, ihre In-
vestitionsausgaben zu reduzieren. 

Branchenunterschiede

Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sind zwischen den Branchen der 
Metropolregion FrankfurtRheinMain 
sehr unterschiedlich. Am stärksten von 
Umsatzrückgängen betroffen ist wie zu 
erwarten das Gastgewerbe. Hier ge-
ben 49 Prozent der befragten Unterneh-
men Umsatzrückgänge von mehr als 
50 Prozent an. Hingegen sehen 36 Pro-
zent des Baugewerbes durch die Coro-
na-Pandemie gar keine Auswirkungen 
auf ihre Umsätze und 15 Prozent spre-
chen sogar von Umsatzsteigerungen. 
Ebenfalls von Umsatzsteigerungen im 

Jahr 2020 berichten das Kreditgewerbe 
(19 Prozent), der Handel (16 Prozent), Fi-
nanzdienstleister (14 Prozent) und Versi-
cherer (zehn Prozent).

DIE AUTORIN

Angelika Holzmaier
Referentin, Wirtschaftspolitik und 

Metro polenentwicklung, IHK Frankfurt
a.holzmaier@frankfurt-main.ihk.de

IHK ONLINE

Download der Beschäftigungs- und 
Konjunkturprognose unter

www.frankfurt-main.ihk.de/ 
prognose

Mit einer Anzeige im IHK WirtschaftsForum erreichen Sie über 
72.400 Entscheider in der Region FrankfurtRheinMain.

Wir beraten Sie gerne: 0 69 / 42 09 03-75 oder www.zarbock.de/wifo
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SERIE IMMOBILIENSTANDORT

Begehrter Firmenstandort 

Kronberg mit seinen drei Stadtteilen Kronberg, Schönberg und Oberhöchstadt ist die bevorzugte 
Wohnlage für Leistungsträger und Führungskräfte in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. 

Nachdem wohlhabende Frankfurter Fa-
milien die Sommerfrische im Taunus 
entdeckten und mit repräsentativen 
Bauten speziell in Kronberg und Schön-
berg sesshaft wurden, entstanden wei-
tere schlossähnliche Villen mit großzügi-
gen Parkanlagen, die das Bild von Kron-
berg bis in die heutige Zeit prägen. Die 
traditionell gute Verbindung zu Frankfurt 
fußt nicht zuletzt auf der bereits im Jahr 
1874 eröffneten Bahnverbindung nach 
Frankfurt, heute die S-Bahn-Linie 4 mit 
zwei Haltepunkten. 

Überdurchschnittliche Kaufkraft

In der mittelalterlichen Altstadt mit tra-
ditionsreichen Gasthäusern finden sich 

Dinge des täglichen Bedarfes bis hin zu 
exklusiven Angeboten. Die Einwohner 
der Stadt Kronberg verfügen über eine 
weit überdurchschnittliche Kaufkraft. 
Der Kaufkraftindex liegt um 81 Prozent 
über dem Bundesdurchschnitt (Stand 
2020). Kronberg belegt damit einen bun-
desweiten Spitzenplatz und gilt als eine 

der Kommunen in Deutschland mit der 
höchsten Einkommensmillionärsdichte.

Aufgrund eines Nachfrageüberhangs 
gibt es ein hohes Miet- und Immobi-
lienpreisniveau. Einer hohen Nachfra-
ge nach Villengrundstücken und Eigen-
tumswohnungen steht ein geringes 

Frankfurter Immobilienbörse

Die Frankfurter Immobilienbörse bei der IHK Frankfurt ist ein regionaler Interessenzusam-
menschluss von 60 Maklern, Sachverständigen, Entwicklern, Verwaltern und weiteren rund 
um die Immobilie engagierten Unternehmen und Institutionen. Das Ziel der Frankfurter 
Immobilienbörse ist die Verbesserung der Markttransparenz auf dem Immobilienmarkt im 
IHK-Bezirk Frankfurt. www.frankfurt-main.ihk.de/immobilienboerse
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Angebot entgegen. Laut Erhebung der 
Frankfurter Immobilienbörse ergibt sich 
ein Spektrum für Eigentumswohnungen 
von 1 700 bis über 5 800 Euro pro Qua-
dratmeter. Wohnraummieten liegen bei 
neun bis 15 Euro. Bei Baugrundstücken 
werden bis zu 1 200 Euro je Quadratme-
ter erzielt. Die Preise für Einfamilienhäu-
ser liegen im Mittel bei 830 000 Euro, 
wobei die exklusiven Villenlagen mit 
deutlich höheren Preisen herausfallen.

Gefragter Unternehmensstandort 

Nicht nur die exponierte Höhenlage 
mit fantastischen Ausblicken auf Frank-
furt macht Kronberg zu einem begehr-
ten Unternehmensstandort. Hier wird 
auch viel Geld erwirtschaftet. Die Unter-
nehmensberater Accenture, Vermö-
gensverwalter und Fonds wie Fideli-
ty International oder Procter & Gamble 
haben ihren Firmensitz in der Taunus-
kommune und schätzen die namhaf-
te Lage mit einem moderaten Gewer-
besteuerhebesatz von 357 v. H. Zum 
30. Juni 2019 waren rund 14 100 Per-
sonen in den Kronberger Unternehmen 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 
Täglich pendeln über 13 000 Beschäf-
tigte zur Arbeit in die Stadt, lediglich 
gut 5 200 gehen außerhalb ihrer Arbeit 
nach. Büroflächen sind mit Mietpreisen 
bis 13 Euro pro Quadratmeter verfügbar, 
für den Einzelhandel in 1-a-Lagen der In-
nenstadt liegen die Quadratmeterpreise 
bei etwa 24 Euro.

Integriertes Stadtentwicklungs-
konzept

Die Knappheit privat genutzter und ge-
werblicher Grundstücke verhindert 
einen weiteren Zuzug von Neubürgern 
und Unternehmen. Als eine der kleins-
ten Kommunen im Hochtaunuskreis sah 
man lange Zeit keinen Grund, sich zu 
verändern. Die Anzahl der Einwohner 
ist mit etwa 18 300 seit Jahren nahezu 
konstant. Seit geraumer Zeit arbeitet die 
Stadt Kronberg an einem integrierten 
Stadtentwicklungskonzept, das für alle 
großen Themen die Zukunftsperspekti-
ven aufzeichnen soll, so auch eine mo-
derate Ausweisung von Baugrund und 
gewerblichen Flächen.

DER AUTOR

Roland Steiner
Geschäftsführer, Claus Blumenauer 
 Immobilienconsulting, Königstein
steiner@claus-blumenauer.de

DREI FR AGEN AN

Klaus Temmen, bis Ende November Bürgermeister der Stadt Kronberg, 
über die Standortqualität der rund 18 000 Einwohner zählenden Stadt 

Herr Temmen, warum sollten Neu-
bürger nach Kronberg ziehen?
Kronberg ist ein gefragter Wohn- und 
Unternehmensstandort. Die Stadt be-
sitzt das IHK-Gütesiegel „Ausgezeich-
neter Wohnort für Fach- und Füh-
rungskräfte“ und verfügt über eine 
hervorragende Infrastruktur, dazu zäh-
len auch moderne Schulen und Be-
treuungseinrichtungen.

Was ist Ihr wichtigster Standort-
faktor für Unternehmen?

Es gibt nicht den einen wichtigsten 
Standortfaktor. Unsere Unternehmen 
schätzen die Kombination aus idealer 
Lage im Ballungsraum, hervorragen-
der Verkehrsanbindung, attraktiven 
Steuersätzen sowie dem hochwerti-
gen Kultur- und Freizeitangebot.

Was muss man über die Kommune 
unbedingt wissen?
Kronberg ist eine internationale und 
weltoffene Stadt. Die mittelalterliche 
Burg als Wahrzeichen, die historische 

Altstadt, die Geschichte der Kron-
berger Malerkolonie, die Spuren von 
Victoria Kaiserin Friedrich, der Opel-
Zoo, die Kronberg Academy oder die 
Designgeschichte der Firma Braun 
sind weit über die Grenzen Kronbergs 
hinaus bekannt. 

Die Fragen stellte Roland Steiner,
Claus Blumenauer Immobilienconsulting.
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UMWELT

Nach haltigkeit zum Beruf 
machen: CSR-Manager (IHK)

Ein gezieltes und freiwilliges soziales Engage-
ment kann für Unternehmen jeder Größe und 
Branche von erheblichem Nutzen sein; es ver-
spricht signifikante Wettbewerbsvorteile. So fällt 

Betrieben mit einem positiven Image etwa die Gewinnung 
und langfristige Bindung guter Mitarbeiter deutlich leichter als 
Firmen, die aus gesellschaftlicher Sicht weniger attraktiv und 
glaubwürdig sind. In ihrem neuen Zertifikatslehrgang „CSR-
Manager (IHK)“ vermitteln IHKs deshalb in fünf Modulen mit 
insgesamt 75 Lehrgangsstunden die Kompetenzen, die für 
eine wirkungsvolle Umsetzung von CSR in Unternehmen er-
forderlich sind. 
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WEITERBILDUNG

IHK-Bildungszentrum 
sucht Dozenten

Auch in diesen besonde-
ren Zeiten bietet das IHK-
Bildungszentrum virtuell 
und in Präsenz ein breites 
Weiterbildungsangebot 
an. Haben Sie Interesse, 
im Rahmen unseres An-
gebotes von Seminaren 

und Lehrgängen methodisch vielfältige, teilnehmerorientier-
te Trainings zu gestalten? Wir freuen uns über Ihren Kontakt, 
im Besonderen in den Themenbereichen Rechnungswesen, 
Steuerrecht, Projektmanagement und Unternehmensführung. 
Weitere Infos: Telefon 0 69 / 21 97-12 32, E-Mail bildungszent-
rum@frankfurt-main.ihk.de
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AUSBILDUNG

Betriebliche Praktika  
für Schüler gesucht

Viele Schulen in Frankfurt sowie den Landkreisen Main-Tau-
nus und Hochtaunus suchen noch verstärkt Unternehmen, die 
Schülerpraktika anbieten. Das Schülerpraktikum ist ein wichti-
ges Instrument für eine erfolgreiche Berufsorientierung. Auch 
Unternehmen profitieren von schulischen Betriebspraktika, da 
sie so die Fachkräfte von morgen für ihren Beruf, die Branche 
oder auch für den eigenen Betrieb begeistern können. Die Aus-
bildungsberatung der IHK Frankfurt berät Sie gerne, wenn Ihr 
Unternehmen Schülerpraktika oder Betriebsbesichtigungen 
anbieten möchte. Kontakt: Sandra Bürger, Telefon 0 69 / 21 97-
13 08, E-Mail s.buerger@frankfurt-main.ihk.de

AUSBILDUNG

Freie Plätze für 2021  
jetzt inserieren

Aktuell sind bereits rund 400 freie Ausbildungsplätze 
für das Jahr 2021 in der IHK-Lehrstellenbörse inseriert. 
Nutzen Sie das kostenfreie Angebot der IHK Frankfurt 
und inserieren auch Sie hier Ihre offenen Ausbildungs-
plätze für 2021. www.ihk-lehrstellenboerse.de

STANDORTPOLITIK

Bebauungsplan auf 
einem guten Weg

Der Bebauungsplan Alte Gasse / Friedberger Landstraße 
lag erneut offen und Bürger sowie Unternehmen konn-
ten sich zu den Planungen äußern. Die IHK Frankfurt 
hatte die rund 250 betroffenen Mitgliedsunternehmen 
hierzu angeschrieben und zu einem virtuellen Informa-
tionstermin eingeladen. Anregungen und Rückmeldun-
gen konnten so der Stadt vorgetragen werden. Neben 
der Stärkung des bereits vorhandenen Wohnens soll die 
kleinteilige Gewerbestruktur an diesem Standort erhal-
ten bleiben.
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 IHK-VER ANSTALTUNGSK ALENDER

Frankfurter Stiftungstag 
2020
Montag, 7. Dezember,  
16.30 bis 19 Uhr

BIEG-Seminar (online): Die 
Neuen im Social Web (Teil 2): 
Snapchat und Twitch
Mittwoch, 9. Dezember,  
15 bis 16.30 Uhr

Workshop: Management von 
Innovationsprojekten
Freitag, 11. Dezember,  
9 bis 17 Uhr

Aktuelle Entwicklungen im 
Steuerrecht 2020 / 2021
Freitag, 11. Dezember,  
10 bis 12 Uhr

Finanzierungs- und Förder-
sprechtag
Mittwoch, 16. Dezember,  
9 bis 14 Uhr

Seminar: Grundlagen der 
Existenzgründung
Mittwoch, 3. Februar,  
8.30 bis 15.30 Uhr

 Weitere Infos sowie eine komplette Veranstaltungs-
übersicht finden Sie unter 
www.frankfurt-main.ihk.de/veranstaltungen 
Die Teilnahme ist teilweise gebührenpflichtig. Sofern 
nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen 
in der IHK Frankfurt statt.

IHK INTERN

Neujahrsempfang wegen 
Corona verschoben 

Der Neujahrsempfang der IHK Frankfurt wird aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht im Januar stattfinden. In den 
Vorjahren kamen bis zu 2 000 Personen zum Empfang 
der Industrie- und Handelskammer. Unter Coronabedin-
gungen lässt sich eine solche Veranstaltung momentan 
im Hauptsitz der IHK nicht realisieren. Über die weitere 
Terminplanung wird zu gegebener Zeit informiert.

AUSBILDUNG

13 landesbeste Azubis  
aus dem IHK-Bezirk

Die duale Berufsausbildung geht trotz Corona-Pandemie wei-
ter, und auch die Ausbildungsprüfungen der Nachwuchs-Fach-
kräfte werden weiterhin durchgeführt. Von knapp 5 700 Teilneh-
mern an den diesjährigen IHK-Ausbildungsprüfungen zur dualen 
Berufsausbildung im Bezirk der IHK Frankfurt haben 96 mit der 
Note eins abgeschnitten. Davon wiederum gehören 13 zu den 
91 hessischen Landes-Besten ihres Ausbildungsberufs. „Da die 
schriftlichen Prüfungen bundesweit einheitlich sind, haben sich 
unsere Besten einem bundesweiten Vergleich gestellt. Ihre Leis-
tung ist objektiv herausragend“, freute sich Dr. Brigitte Scheuer-
le, IHK-Geschäftsführerin, Aus- und Weiterbildung, gemeinsam 
mit IHK-Vizepräsident Klaus-Stefan Ruoff. Die Geschäftsführung 
der Mercedes Benz-Niederlassung, Frankfurt, konnte besonders 
stolz sein: Gleich drei Azubis schlossen ihre Prüfungen als Lan-
desbeste ab: Samer Wali (3. v. l.), Fachkraft für Lagerlogistik, Ma-
rie Roth (1. v. r.), Kauffrau für Dialogmarketing, und Simon Mohr 
(2. v. r.), Kraftfahrzeugmechatroniker. Ebenfalls mit der Note eins 
haben Kraftfahrzeugmechatroniker Jörn Plodeck (2. v. l.) und 
 Allen Posenauer (1. v. l.) bei den IHK-Prüfungen abgeschnitten.
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Fördern Sie engagierte und
leistungsstarke Studierende

Wir sind eine praxisorientierte Hochschule mit  
über 70 Studiengängen und 15.000 Studierenden  

aus über 100 Nationen. Werden Sie Unterstützer  
des Deutschlandstipendiums.

Kontakt: 
Astrid Kramer | Leiterin Hochschulförderung | 

Tel.: +49 69 1533-2131 | 
deutschlandstipendium@fra-uas.de |

www.frankfurt-university.de/hsf |

5 Jahre an der Frankfurt UAS

 
Frankfurt University of Applied Sciences

Wissen durch Praxis stärkt

FRA-UAS_DS_90.5x120mm_RZ2.indd   1 20.11.20   10:11
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STEUERN

Was sich 2020/2021 ändert

Der Jahreswechsel bringt eine Vielzahl steuerlicher Änderungen mit sich.  
So wurde ein zweites Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Das 

 Jahressteuergesetz wird voraussichtlich Ende des Jahres verabschiedet.

Investitionsabzugsbeträge nach § 7g 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
ermöglichen die Vorverlagerung von Ab-
schreibungspotenzial in ein Wirtschafts-
jahr vor Anschaffung oder Herstellung 
begünstigter Wirtschaftsgüter. Mithilfe 
der Abzugsbeträge, die zu einer Steuer-
stundung führen, können Mittel ange-
spart werden, die die Finanzierung ge-
planter Investitionen erleichtern können. 

Investitionsabzugsbetrag

Durch das Jahressteuergesetz 2020 
(JStG) soll die Regelung betreffend den 
Investitionsabzugsbetrag flexibler wer-
den. So sollen die begünstigten Inves-
titionskosten von 40 auf 50 Prozent der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des neuen Wirt-
schaftsguts erhöht werden. Außerdem 
sollen durch das JStG auch vermiete-
te und damit nicht im Betrieb genutzte 
Wirtschaftsgüter in den Anwendungs-
bereich des § 7g EStG fallen. Bislang 
waren nur Wirtschaftsgüter begünstigt, 
die im Jahr der Investition und im Fol-
gejahr zu mindestens 90 Prozent im Be-
trieb genutzt werden. Zudem soll für 
alle Einkunftsarten eine einheitliche Ge-
winngrenze von 150 000 Euro als Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme 
von Investitionsabzugsbeträgen gelten. 

Zusätzlichkeitserfordernis

Die Steuerfreiheit diverser Zuwen-
dungen seitens eines Arbeitgebers 
an seine Arbeitnehmer, darunter zum 

Beispiel Zuschüsse zu Kinderbetreu-
ungskosten oder die Gewährung von 
Jobtickets, setzt voraus, dass diese zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn gewährt werden. Bislang 
existierte diesbezüglich keine Legalde-
finition, sodass die Zusätzlichkeit von 
Leistungen anhand der Rechtsprechung 
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Steuerspirale 2019
Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden

799 308 Millionen Euro*
davon entfielen auf

sonstige Steuern 
180 Mio. €

rundungsbedingte Differenz
*535 963 Euro für Erstattungen
aus der Kernbrennstoff- und
Vermögensteuer bereits abgezogen Quelle: Bundesfinanzministerium

Umsatz-,
Mehrwertsteuer

243 256
Mio. Euro

Lohnsteuer

219 660

55 41940 683
63 711

Energiesteuer Einkommen-
   steuer

Gewerbesteuer

Grunderwerbsteuer
15 789

Tabaksteuer
14 257

Grundsteuern
14 439

Körperschaftsteuer
32 013

nicht veranlagte
Steuern vom Ertrag
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Erbschaftsteuer
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Luftverkehrsteuer

Vergnügungsteuer

Die Änderungen

• Flexibilisierung des Investitionsabzugsbetrages
• Legaldefinition des Zusätzlichkeitskriteriums
• Erweiterte Verlustrücktragsmöglichkeiten
• Degressive Abschreibungsmöglichkeit beweglicher Wirt-

schaftsgüter
• Erleichterungen im Bereich der Gewerbesteuer
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STEUERFäLLIGKEITEN DEZEMBER

Staatssteuern
Am 10. Dezember 2020 werden fällig: Voraus-
zahlung auf die Körperschaftsteuer sowie die 
Einkommensteuer einschließlich Solidaritäts-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer 
der Veranlagten für das vierte Quartal 2020.

Umsatzsteuer-/Mehrwertsteuer-Voraus-
zahlung für den Monat November 2020 der 
Monatszahler. Monatszahler ist jeder Unter-

nehmer, dessen Umsatzsteuer im Kalender-
jahr 2019 mehr als 7 500 Euro betragen hat; 
Monatszahler sind auch solche Unternehmer, 
die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit 
im Jahr 2019 oder 2020 aufgenommen haben 
(Existenzgründer).

Im November 2020 einbehaltene Lohn- und 
Kirchensteuer sowie einbehaltener Solidari-
tätszuschlag, wenn die für das Kalenderjahr 

2019 abzuführende Lohnsteuer mehr als 5 000 
Euro betragen hat.

Im November 2020 einbehaltene Bauabzug-
steuer (Abführung an das für den beauftrag-
ten Bauunternehmer zuständige Finanzamt; 
Infos unter www.finanzamt.de).

des Bundesfinanzhofs (BFH) zu beurtei-
len war. Mit Umsetzung des JStG soll 
rückwirkend für Lohnzahlungszeiträume 
nach dem 31. Dezember 2019 eine Le-
galdefinition des Kriteriums der Zusätz-
lichkeit eingeführt werden. Demnach 
soll nur eine „echte“ Zusatzleistung be-
günstigt sein. Diese liegt unter anderem 
vor, wenn der Anspruch auf Arbeitslohn 
nicht zugunsten der Leistung herabge-
setzt oder angerechnet wird.

Verlustrücktrag Corona

Insbesondere, um Steuerpflichtigen die 
zeitnahe und liquiditätssichernde Nut-
zung Covid-19-bedingter Verluste zu er-
möglichen, wurde mit dem Zweiten Co-
rona-Steuerhilfegesetz (StHG) der zuläs-
sige steuerliche Verlustrücktrag für die 
Jahre 2020 und 2021 von einer auf fünf 
Millionen Euro erhöht (bei Zusammen-
veranlagung zehn Millionen Euro). Der 
erweiterte Rücktrag für in 2020 entstan-
dene Verluste kann unmittelbar finanz-
wirksam schon in der Steuererklärung 
2019 nutzbar gemacht werden. Auf An-
trag können die in 2020 entstandenen 
Verluste bereits in 2019 genutzt wer-
den, indem ein vorläufiger Verlustrück-
trag für 2020 vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte 2019 abgezogen wird. Der 
vorläufige Verlustrücktrag beträgt pau-
schal 30 Prozent des Gesamtbetrags 
der Einkünfte 2019. Mehr als 30 Prozent 
sind möglich, wenn der voraussichtli-
che Verlustrücktrag anhand detaillierter 

Unterlagen nachgewiesen wird. Eine 
betragsgenaue Verlustberücksichtigung 
erfolgt mit der Veranlagung 2020. Vo-
raus setzung für den vorläufigen Verlust-
rücktrag ist die Herabsetzung der Vo-
raus zahlungen 2020 auf null Euro.

Degressive Abschreibung 

Ähnlich wie in der Finanzkrise 2008 /  
2009 wurde im Rahmen des Zweiten 
Corona-StHG die Möglichkeit der de-
gressiven Abschreibung beweglicher 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, welche nach dem 31. Dezember 
2019 und vor dem 1. Januar 2022 an-
geschafft oder hergestellt wurden, wie-
der eingeführt. Die degressive Abschrei-
bung kann anstelle der linearen Ab-
schreibung nach einem unveränderten 
Prozentsatz vom jeweiligen Restbuch-
wert vorgenommen werden. Der dabei 
anzuwendende Prozentsatz darf höchs-
tens das Zweieinhalbfache der linearen 
Abschreibung betragen und 25 Prozent 
nicht überschreiten. Soweit der Steuer-
pflichtige die Möglichkeit zur degressi-
ven Abschreibung nutzt, ist zu beach-
ten, dass eine Absetzung für außerge-
wöhnliche technische oder wirtschaftli-
che Nutzung unzulässig ist.

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Durch das Zweite Corona-StHG wur-
de ab 2020 der Ermäßigungsfaktor bei 
der Anrechnung der Gewerbesteuer auf 

die Einkommensteuer von 3,8 auf das 
Vierfache des Gewerbesteuer-Mess-
betrags erhöht. Einzelunternehmer und 
Mitunternehmer von Personengesell-
schaften können dadurch bis zu einem 
Gewerbesteuer-Hebesatz von maxi-
mal circa 420 Prozent vollständig von 
der Gewerbesteuer entlastet werden. 
Zudem wurde bei der Gewerbesteuer 
ab 2020 der Freibetrag für die Hinzu-
rechnungstatbestände von 100 000 
auf 200 000 Euro erhöht (§ 8 Gewerbe-
steuergesetz).

DIE AUTOREN
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VERJäHRUNGSFRISTEN

Es ist fünf vor zwölf
In der Silvesternacht verrauchen nicht nur jedes Jahr unzählige Silvesterraketen, sondern 

auch offene Zahlungsansprüche, die der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen.  Deshalb: 
unbedingt überprüfen, ob die Kunden tatsächlich alle Rechnungen beglichen haben.

Alle Jahre rückt das Jahresende mit gro-
ßen Schritten näher und es hat sich viel-
leicht ein Stapel unbezahlter Rechnun-
gen angesammelt. Das ist an und für 
sich nicht problematisch, allerdings soll-
ten Unternehmer mit der Geltendma-
chung ihrer Forderungen nicht mehr lan-
ge warten: Mit dem Ablauf des 31. De-
zember 2020 verjähren nämlich diejeni-
gen Zahlungsansprüche aus dem Jahr 
2017, die der regelmäßigen, das heißt 
dreijährigen, Verjährungsfrist unterlie-
gen. Folge der Verjährung eines An-
spruchs: Der Schuldner kann sich auf 
die Verjährung berufen und die Zahlung 
wirksam verweigern.

Fristen beachten

Vielleicht weiß der Kunde nichts von der 
Verjährung der Forderung und begleicht 
sie, oder er zahlt die verjährte Forderung 
entgegenkommenderweise trotzdem. 

Hat der Schuldner in Unkenntnis der 
Verjährung daher seine Zahlung geleis-
tet, kann er sich später nicht mehr auf 
die Verjährung berufen und sein Geld 
zurückverlangen. Der Anspruch erlischt 
nämlich durch die Verjährung nicht, er 
stellt weiterhin einen Rechtsgrund für 
eine erbrachte Leistung dar. Er kann je-
doch nicht mehr gerichtlich durchge-
setzt werden.

Regelmäßig verjähren nach drei Jahren 
insbesondere Zahlungsansprüche der 
Kaufleute gegenüber Privatpersonen, 
aber auch zwischen Kaufleuten unterei-
nander aus einem Kauf- oder Werkver-
trag. Die regelmäßige Verjährungsfrist 
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in 

dem der Anspruch entstanden ist, so-
fern der Gläubiger den Schuldner kennt 
und ihm auch sonst alle anspruchsbe-
gründenden Umstände bekannt sind.

Verjährung unterbrechen

Wichtige Ausnahmen von der regelmä-
ßigen Verjährungsfrist sind die Gewähr-
leistungsrechte im Kauf- beziehungs-
weise Werkvertragsrecht. Diese Frist 
beträgt gegenüber Verbrauchern bei 
neuen und gebrauchten Sachen zwei 
Jahre. Sie beginnt mit der Übergabe der 
Sache. Verschweigt der Verkäufer einen 
Mangel, so kann der Kunde Gewährleis-
tungsrechte innerhalb der dreijährigen 
Regelverjährungsfrist geltend machen. 

Info

Das zentrale Mahngericht für Hessen 
ist das Amtsgericht Hünfeld. Es ist für 
alle Mahnverfahren, bei denen der An-
tragsteller seinen Sitz beziehungsweise 
Wohnsitz im Bundesland Hessen hat, 
zuständig. Ein Online-Mahnantrag kann 
über die Internetseite des Amtsgerichts 
Hünfeld https://ordentliche-
gerichtsbarkeit.hessen.de/
themen-von-z/mahnverfahren 
aufgerufen und ausgefüllt werden.
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Die Frist beginnt erst nach Kenntnis von 
Anspruch und Schuldner. Bei Bauwer-
ken oder Gegenständen, die für ein Bau-
werk verwendet wurden und für dessen 
Mangel verantwortlich sind, beträgt die 
Frist fünf Jahre. Bei der Erstellung von 
sogenannten unkörperlichen Arbeits-
ergebnissen, beispielsweise Software 
oder Ahnlichem, gilt ebenfalls die Regel-
verjährung.

Zum Jahresende sollten Unternehmen 
dafür sorgen, dass die Verjährung zu-
mindest unterbrochen wird, indem bei-
spielsweise der Schuldner den An-
spruch schriftlich oder durch Zahlung 
einer Abschlagszahlung anerkennt. Die 
Frist beginnt dann unmittelbar nach die-
sem Ereignis neu zu laufen, nicht erst 
zum 1. Januar. Die Verjährung kann 
auch gehemmt werden, etwa wenn die 
Vertragsparteien über die Forderung 
verhandeln. Dies kann beispielsweise 
auch im Rahmen eines Mediationsver-
fahrens erfolgen. 

Die Verjährung kommt durch die Ver-
handlungen oder Mediation zum Still-
stand und die Forderung verjährt nicht 
mit Ablauf des Jahres 2020. Die Hem-
mung der Verjährung endet jedoch 
erst drei Monate nach Abbruch der 

Verhandlungen. Nach Ende der Hem-
mung wird die Verjährung um den Ver-
handlungszeitraum verlängert. Sol-
che Verhandlungen sollten unbedingt 
schriftlich dokumentiert werden, damit 
die Hemmung der Verjährung im Fal-
le einer gerichtlichen Klärung des An-
spruchs belegt werden kann. 

Wichtige Hemmungsgründe

Weitere wichtige Hemmungsgründe 
sind beispielsweise die Klageerhebung 
oder die Beantragung eines gerichtli-
chen Mahnbescheides. Es reicht da-
bei, wenn am letzten Tag der Frist, also 
am 31. Dezember, Klage erhoben wird. 
Auch der gerichtliche Mahnbescheid 
kann noch am letzten Tag der Frist be-
antragt werden. Voraussetzung ist je-
weils, dass der Antrag dem Schuldner 
alsbald zugestellt werden kann. Deshalb 
sollte unbedingt auf korrekte Bezeich-
nung und zustellfähige Anschrift des 
Schuldners geachtet sowie die Gerichts-
gebühren eingezahlt werden. Die Hem-
mung der Verjährung endet bei gerichtli-
cher Geltendmachung eines Anspruchs 
sechs Monate nach einer rechtskräfti-
gen Gerichtsentscheidung oder einer 
anderweitigen Erledigung des Verfah-
rens.

Zu beachten ist, dass normale außerge-
richtliche Mahnungen, also private Zah-
lungsaufforderungen, nicht ausreichen, 
um zum Ziel zu kommen, selbst wenn 
sie mehrfach schriftlich und in Form 
eines eingeschriebenen Briefes erfol-
gen. Reagiert der Schuldner nicht dar-
auf, so kann er den Anspruch im neuen 
Jahr dennoch abwehren.

DIE AUTORIN

Frauke Hennig
Stellvertretende Leiterin, Recht und 

Steuern, IHK Frankfurt
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STEUERFäLLIGKEITEN JANUAR

Staatssteuern
Am 11. Januar 2021 werden fällig: Umsatz-
steuer-/Mehrwertsteuer-Vorauszahlung für 
den Monat Dezember 2020 der Monatszahler. 
Monatszahler ist jeder Unternehmer, dessen 
Umsatzsteuer im Kalenderjahr 2019 mehr als 
7 500 Euro betragen hat; Monatszahler sind 
auch solche Unternehmer, die ihre berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit im Jahr 2019 oder 
2020 aufgenommen haben (Existenzgründer).

Umsatzsteuer-/Mehrwertsteuer-Voraus-
zahlungen für das vierte Quartal 2020 der 
Vierteljahreszahler, wenn die Umsatzsteuer im 

Kalenderjahr 2019 nicht mehr als 7 500 Euro 
betragen hat.

Hat die Umsatzsteuer im Kalenderjahr 2019 
nicht mehr als 1000 Euro betragen, kann das 
Finanzamt den Unternehmer von der Verpflich-
tung zur Abgabe der Voranmeldungen und 
Entrichtung der Vorauszahlungen befreien.

Im Dezember 2020 einbehaltene Lohn- und 
Kirchensteuer sowie einbehaltener Solidari-
tätszuschlag, wenn die für das Kalenderjahr 
2019 abzuführende Lohnsteuer mehr als 5 000 
Euro betragen hat.

Für das vierte Kalendervierteljahr 2020 ein- 
behaltene Lohn- und Kirchensteuer sowie 
einbehaltener Solidaritätszuschlag, wenn die 
für das Kalenderjahr 2019 abzuführende Lohn-
steuer mehr als 1080 Euro, aber nicht mehr als 
5 000 Euro betragen hat.

Im Dezember 2020 einbehaltene Bauabzug-
steuer (Abführung an das für den beauftrag-
ten Bauunternehmer zuständige Finanzamt; 
Infos unter www.finanzamt.de).

Kommunale Steuern:
Am 15. Januar 2021 wird die Spielapparate-
steuer fällig.
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KOMMUNAL STEUERN

Keine weitere Erhöhung
Die hessischen Kommunen sollten die Hebesätze der Gewerbe- und Grund-

steuer zum Jahreswechsel zumindest konstant halten. Trotz der Corona- Pandemie 
sollte eine Reform der Gewerbesteuer nicht aus dem Blick geraten.

Die Gewerbesteuereinnahmen der hes-
sischen Kommunen werden 2020 nach 
Schätzung des Statistischen Landes-
amtes um durchschnittlich 25 Prozent 
geringer ausfallen als im Vorjahr. Die-
se Mindereinnahmen werden allerdings 
ausgeglichen: Hessens Städte und Ge-
meinden erhalten von Bund und Land 
über 1,2 Milliarden Euro. Vom Land 
Hessen kommt mit 661 Millionen Euro 
mehr als die Hälfte des Geldes. Eine 
Hälfte des Betrages wird nach dem je-
weiligen Anteil der Kommunen an der 
Gewerbesteuer in den vergangenen 
Jahren verteilt. Die andere Hälfte rich-
tet sich nach den tatsächlichen Gewer-
besteuer-Mindereinnahmen im ersten 
Halbjahr 2020. 

Finanzielle Entlastung

Zwar müssen die Kommunen laut ak-
tueller Steuerschätzung in den kom-
menden Jahren mit weiteren Steuer-
ausfällen rechnen. Das Land stellt je-
doch weitere Hilfen in Aussicht. Zudem 
beteiligt sich der Bund künftig mit bis 
zu 74 Prozent an den Leistungen für 
Unterkunft und Heizung in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (bisher 
49 Prozent). Auch dadurch werden die 
Kommunen entlastet. Vor diesem Hin-
tergrund sollten die Kommunen in Hes-
sen – und damit auch im IHK-Bezirk 
Frankfurt – insbesondere den Hebe-
satz der Gewerbesteuer, aber auch die 
Hebesätze der Grundsteuer konstant 
halten. Im Jahr 2020 war dies nicht der 
Fall. Über zehn Prozent der hessischen 

Kommunen erhöhten den Gewerbe-
steuerhebesatz.

Nachbesserungen oder Reform

Was ist in diesem Jahr bei der Ge-
werbesteuer verändert worden: In 
der Coronakrise hat der Gesetzgeber 
die Gewerbesteueranrechnung bei 
der Einkommensteuer von 3,8 auf 4,0 
angehoben. Zudem wurde der Frei-
betrag bei den gewinnunabhängigen 
Hinzurechnungen bei der Gewerbe-
steuer auf 200 000 Euro erhöht. Das 
ändert jedoch nichts an der Tatsa-
che, dass durch die gewerbesteuer-
lichen Hinzurechnungen wie Mieten, 
Pachten und Leasing raten Kosten der 
Unternehmen besteuert werden. Er-
forderlich sind deshalb weitergehen-
de strukturelle Verbesserungen der 
steuerlichen Rahmenbedingungen für 
Unternehmen. 

Die gewinnunabhängigen Hinzurechnun-
gen sollten deutlich zurückgeführt wer-
den. Zudem sollte eine grundsätzliche 
Reform der Gewerbesteuer nicht aus 
dem Blick geraten. Die Coronakrise hat 
erneut gezeigt, wie stark schwankend 
das Aufkommen der Gewerbesteuer ist. 
Kommunen und deren Spitzenverbän-
de sollten die Vorschläge zur Ersetzung 
der Gewerbesteuer durch eine gewinn-
abhängige Kommunalsteuer mit Hebe-
satzrecht und eine höhere Beteiligung 
an einer stabilen Steuer, zum Beispiel 
Lohn- und/oder Umsatzsteuer, unter-
stützen. 
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Übertragung von Sach- und Fachkundeprüfungen von der 
IHK Offenbach am Main an die IHK Frankfurt am Main
Die Vollversammlung der Industrie- und Handels-
kammer Frankfurt am Main hat in ihrer Sitzung 
am 24. Juni 2020 gemäß § 4 Satz 2 Nr. 6 i.V.m. § 
10 Abs. 1 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung 
des Rechts der Industrie- und Handelskammern 
vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920 ff.), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 
im Wettbewerbsrecht und für den Bereich der 
Selbstverwaltungsorganisation der Wirtschaft vom 
25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1067), der Übertragung der 
Fachkundeprüfungen in den Bereichen der
– Feststellung der fachlichen Eignung für angehen-
de Unternehmer zur Führung von Unternehmen des 
Straßenpersonenverkehrs und der

– Feststellung der fachlichen Eignung für angehen-
de Unternehmer zur Führung von Unternehmen des 
Güterkraftverkehrs
durch die IHK Offenbach am Main auf die IHK 
Frankfurt am Main ab dem 1. Oktober 2020 zu-
gestimmt.

Frankfurt am Main, 24. Juni 2020 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

Ulrich Caspar Matthias Gräßle 
Präsident Hauptgeschäftsführer

Die Übertragungen wurden vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen am 22.10.2020 (Geschäftszeichen III2B- 
41-a-06-01-04#025) genehmigt.

Die vorstehenden Übertragungen werden hiermit 
ausgefertigt und öffentlich bekannt gemacht.

Frankfurt am Main, 2. November 2020 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

Ulrich Caspar Matthias Gräßle 
Präsident Hauptgeschäftsführer

Finanzstatut der Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt am Main
Die Vollversammlung der Industrie- und Handels-
kammer Frankfurt am Main hat in ihrer Sitzung am 
23. September 2020, gemäß den §§ 3 und 4 des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 
1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Wettbewerbsrecht und für 
den Bereich der Selbstverwaltungsorganisationen 
der Wirtschaft vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1067), 
das nachfolgende Finanzstatut beschlossen: 

Teil I Anwendungsbereich

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Das Finanzstatut regelt die Aufstellung und den 
Vollzug des Wirtschaftsplans (Wirtschaftsführung) 
sowie die Rechnungslegung und die Abschluss-
prüfung der IHK. 
(2) Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts 
werden von Präsident und Hauptgeschäftsführer 
der IHK erlassen. Soweit von der IHK keine eigenen 
Richtlinien erlassen werden, gelten die Muster-
Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts des 
DIHK-Arbeitskreises Kaufmännisches Rechnungs-
wesen und Controlling. 

Teil II Allgemeine Vorschriften zum Wirt-
schaftsplan

§ 2 Feststellung der Wirtschaftssatzung und 
des Wirtschaftsplans, Geschäftsjahr
(1) Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan 
durch die Wirtschaftssatzung fest. Die Wirt-

schaftssatzung bestimmt über die Beiträge und 
darüber, bis zu welcher Höhe Kredite aufgenommen 
und Verpflichtungen zur Leistung von Investitions-
ausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungs-
ermächtigungen) eingegangen werden dürfen. Der 
Hauptgeschäftsführer und das Präsidium legen 
den Entwurf der Wirtschaftssatzung und des Wirt-
schaftsplans so rechtzeitig der Vollversammlung 
vor, dass diese darüber vor Beginn des Geschäfts-
jahres Beschluss fassen kann. Die Wirtschafts-
satzung wird gemäß § 12 der Satzung der IHK 
veröffentlicht.
(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Bedeutung und Wirkung des Wirtschafts-
plans
(1) Der Wirtschaftsplan dient der Planung und 
Deckung des Ressourcenbedarfs, der zur Erfüllung 
der Aufgaben der IHK im folgenden Geschäftsjahr 
(Planungszeitraum) voraussichtlich notwendig ist. 
Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die 
Wirtschaftsführung der IHK. 
(2) Der Wirtschaftsplan ermächtigt die zuständigen 
Organe, Ressourcen aufzunehmen, anzuschaffen, 
einzusetzen und zu verbrauchen. Durch den Wirt-
schaftsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkei-
ten weder begründet noch aufgehoben.

§ 4 Bestandteile des Wirtschaftsplans
(1) Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen 
Erfolgsplan und einen Finanzplan.
(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen die 
Personalübersicht und eine gesonderte Zusam-
menstellung der übernommenen Bürgschaften, 

Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die 
zu Aufwendungen in künftigen Geschäftsjahren 
führen können, beizufügen.

§ 5 Vorläufige Wirtschaftsführung
Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Geschäfts-
jahres noch nicht festgestellt, dürfen Aufwendun-
gen zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, im 
Übrigen nur im Rahmen der Ansätze des Wirt-
schaftsplans des Vorjahres, geleistet werden.

§ 6 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Wirt-
schaftsplans sind die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
(2) Für alle Auftragsvergaben ist die von der IHK zu 
erlassende Beschaffungsrichtlinie anzuwenden.

Teil III  Aufstellung des Wirtschaftsplans

§ 7 Inhalt, Gliederung und Erläuterung des 
Wirtschaftsplans
(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellt 
die IHK einen Wirtschaftsplan auf. Der Erfolgsplan 
ist auszugleichen.
(2) Im Erfolgs- und Finanzplan sind alle Erträge und 
Aufwendungen, der zur Verwendung im Erfolgsplan 
vorgesehene Ergebnisvortrag und die Rücklagen-
veränderungen sowie Einzahlungen und Auszah-
lungen in voller Höhe und getrennt voneinander 
anzusetzen und auszuweisen. Zuwendungen Dritter 
sind besonders auszuweisen. Notwendige Ver-
pflichtungsermächtigungen sind anzusetzen.
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(3) Der Erfolgsplan ist nach dem in Anlage I bei-
gefügten Muster zu gliedern.
(4) Der Finanzplan ist nach dem in Anlage II beige-
fügten Muster zu gliedern. Wenn Verpflichtungen 
zu Lasten zukünftiger Geschäftsjahre eingegange-
nen werden sollen (Verpflichtungsermächtigung), 
sind diese zu der Maßnahme darzulegen.
(5) Die wesentlichen Posten des Erfolgs- und des 
Finanzplans sind, insbesondere soweit sie von den 
Vorjahreszahlen erheblich abweichen, zu erläutern.

§ 8 Größere Baumaßnahmen
(1) Größere Baumaßnahmen liegen dann vor, wenn 
das Volumen 5 % der Summe der geplanten Auf-
wendungen überschreitet.
(2) Derartige Baumaßnahmen sind in ihrer Gesamt-
heit von der Vollversammlung zu beschließen. 
Dies gilt auch dann, wenn sie sich über mehrere 
Jahre erstrecken. Verbindliche Grundlage ist eine 
Kosten- und Finanzierungsübersicht. Eine erneute 
Beschlussfassung ist notwendig, wenn sich das 
Volumen der Baumaßnahme um mehr als 10 % 
erhöht.

§ 9 Gesonderte Wirtschaftspläne für be-
stimmte Einrichtungen
Für unselbstständige Einrichtungen der IHK, die 
sich zu einem erheblichen Teil aus eigenen Erträgen 
oder zweckgebundenen Leistungen Dritter finanzie-
ren, sind gesonderte Wirtschaftspläne zulässig; die 
Vorschriften dieses Finanzstatuts sind anzuwen-
den. Die gesonderten Wirtschaftspläne sind dem 
Wirtschaftsplan der IHK beizufügen. 

§ 10 Nachtragswirtschaftsplan
(1) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich 
Erfolgs- oder Finanzrechnung erkennbar gegenüber 
dem Wirtschaftsplan erheblich verändern. Eine 
erhebliche Veränderung liegt dann vor, wenn das 
Volumen des Erfolgs- oder Finanzplans um mehr 
als 10 % überschritten wird. Die Vollversammlung 
kann bei Verabschiedung des Wirtschaftsplans 
weitergehende Anforderungen zur Notwendigkeit, 
den Wirtschaftsplan zu ändern, beschließen.
(2) Die Regelungen des § 2 Abs. 1 gelten mit der 
Maßgabe entsprechend, dass die Vollversammlung 
eine geänderte Wirtschaftssatzung und gegebe-
nenfalls einen Nachtragswirtschaftsplan bis zum 
Ende des jeweiligen Geschäftsjahres beschließt. Im 
Rahmen eines Nachtragswirtschaftsplans kann ein 
positives Ergebnis geplant werden.

Teil IV Ausführung des Wirtschaftsplans

§ 11 Gesamtdeckungsprinzip, Deckungsfähig-
keit
(1) Alle Erträge dienen, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, zur Deckung aller Aufwendungen 
(Gesamtdeckungsprinzip).
(2) Zweckgebundene Mehrerträge sind nur für da-
mit verbundene Mehraufwendungen zu verwenden.

(3) Personalaufwand und alle übrigen Aufwendun-
gen sind jeweils für sich deckungsfähig. Sie können 
insgesamt für gegenseitig deckungsfähig erklärt 
werden. Aufwendungen für einzelne Zwecke 
können von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 
werden.
(4) Investitionsauszahlungen können für gegensei-
tig deckungsfähig erklärt werden.

§ 12 Vollständigkeit und Abweichungen vom 
Wirtschaftsplan, Übertragbarkeit
(1) Erträge sind rechtzeitig und vollständig zu 
erheben.
(2) Der angesetzte Personalaufwand und alle 
übrigen Aufwendungen dürfen bis zu 10 % der 
Planwerte überschritten werden, soweit Deckung 
vorhanden ist. Bei fehlender Deckung bedürfen 
auch Überschreitungen der Planwerte bis zu 10 % 
der Genehmigung der Vollversammlung.
(3) Außerplanmäßige Aufwendungen und außer-
planmäßige Investitionsauszahlungen dürfen ge-
leistet werden, wenn sie unabweisbar oder für die 
Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit unumgäng-
lich notwendig sind. Sie bedürfen der Genehmigung 
der Vollversammlung.
(4) Mehrauszahlungen für im Finanzplan veran-
schlagte Einzelvorhaben bedürfen der Genehmi-
gung der Vollversammlung, sofern keine Deckungs-
fähigkeit gegeben ist.
(5) Planansätze für Investitionen sind übertragbar 
bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden 
dritten Geschäftsjahres.

Teil V Buchführung, Rechnungslegung und 
Controlling

§ 13 Buchführung, Inventar
(1) Die IHK führt ihre Bücher nach den Regeln der 
kaufmännischen doppelten Buchführung; soweit 
sich aus diesem Finanzstatut nichts anderes ergibt, 
gelten sinngemäß die Vorschriften des ersten 
Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buches in ihrer jeweils geltenden Fassung. Bei der 
Anwendung sind die Aufgabenstellung und die 
Organisation der IHK zu beachten. 
(2) Das Rechnungswesen bildet unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der IHK voll-
ständig ab. Die Buchführung ist nach dem als An-
lage VI beigefügten IHK-Kontenrahmen zu gliedern.

§ 14 Eröffnungsbilanz
Für die beim Übergang auf die kaufmännische dop-
pelte Buchführung aufgestellte Eröffnungsbilanz 
gelten die Sondervorschriften, die in den Richtlinien 
zur Ausführung des Finanzstatuts geregelt sind.

§ 15 Jahresabschluss, Anhang mit Plan-/ 
Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans und Lage-
bericht
(1) Die IHK stellt innerhalb des ersten Halbjahres 
des Geschäftsjahres für das vergangene Ge-
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schäftsjahr einen Jahresabschluss, einen Anhang 
zum Jahresabschluss und einen Lagebericht unter 
sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der 
§§ 238 bis 257, 284 bis 286 und 289 des Handels-
gesetzbuches sowie Artikel 28, 66 und 67 EGHGB 
auf.
(2) Der Jahresabschluss der IHK besteht aus der 
Bilanz, der Erfolgs- und der Finanzrechnung. Die 
Bilanz ist nach dem als Anlage III, die Erfolgsrech-
nung nach dem als Anlage IV und die Finanzrech-
nung nach dem als Anlage V beigefügten Muster 
zu gliedern.
(3) In den Anhang ist ein Anlagenspiegel und ein 
Plan-/Ist-Vergleich der Pläne nach §§ 2 bzw. 10 
sowie 9 aufzunehmen.
(4) Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf und 
die Lage der IHK im abgelaufenen Geschäftsjahr so 
darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er 
hat eine ausgewogene und umfassende Analyse 
des Geschäftsverlaufs und der Lage zu enthalten. 
Darüber hinaus ist im Lagebericht auf Vorgänge 
von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des 
Geschäftsjahres einzugehen. Die voraussichtliche 
Entwicklung der IHK ist mit ihren wesentlichen 
Chancen und  Risiken zu beurteilen und zu er-
läutern.

§ 15a Einzelvorschriften zum Jahres-
abschluss
(1) Die Nettoposition ergibt sich als Unterschieds-
betrag zwischen Vermögen und Schulden unter 
Berücksichtigung von Rücklagen zum Stichtag 
der Eröffnungsbilanz. Sie kann nur bei erheb-
licher Änderung der aktuellen Verhältnisse beim 
unbeweglichen Sachanlagevermögen im Vergleich 
zum Eröffnungsbilanzstichtag angepasst werden. 
Sie darf im Regelfall nicht größer sein als das zur 
Erfüllung der Aufgaben der IHK notwendige, um 
Sonderposten (siehe Abs. 4) verminderte unbeweg-
liche Sachanlagevermögen.
(2) Die IHK hat eine Ausgleichsrücklage zu bilden. 
Diese dient zum Ausgleich aller ergebniswirksamen 
Schwankungen und kann bis zu 50 % der Summe 
der geplanten Aufwendungen betragen. Die Bil-
dung von zweckbestimmten Rücklagen ist zulässig. 
Sie sind in der Bilanz als „andere Rücklagen“ aus-
zuweisen. Der Verwendungszweck und der Umfang 

sind hinreichend zu konkretisieren wie auch der 
Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme.
(3) Ergebnisse können auf neue Rechnung vorge-
tragen werden. Sie sind spätestens im zweiten der 
Entstehung folgenden Geschäftsjahr den Rücklagen 
zuzuführen oder im darauffolgenden Geschäftsjahr 
für den Ausgleich des Erfolgsplans heranzuziehen.
(4) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen 
Hand oder anderer Zuschussgeber für Investitionen 
in aktivierte Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens sind in der Bilanz auf der Passivseite 
als „Sonderposten für Investitionszuschüsse zum 
Anlagevermögen“, vermindert um den Betrag der 
bis zum jeweiligen Bilanzstichtag angefallenen 
Auflösungsbeträge auf die mit diesen Mitteln 
finanzierten Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens, auszuweisen.
(5) Bei der Erstellung des Jahresabschlusses kann 
ein Ergebnisverwendungsvorschlag berücksichtigt 
werden.

§ 16 Controlling, IKS
(1) Die IHK richtet eine Kosten- und Leistungsrech-
nung (Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträger-
rechnung) ein, die eine betriebswirtschaftliche 
Kalkulation sowie eine betriebsinterne Steuerung 
und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit der IHK erlaubt. Dazu sind der 
Struktur der IHK entsprechende Kostenstellen und 
ihren Leistungen entsprechende Kostenträger zu 
bilden. Die Kosten sind nachprüfbar aus der Buch-
führung herzuleiten und verursachungsgerecht den 
Kostenstellen und Kostenträgern zuzuordnen. Die 
Kosten- und Leistungsrechnung ist ein wichtiger 
Bestandteil des Controllingsystems. Ihre Ergeb-
nisse sind den Entscheidungsträgern in Form eines 
empfängerorientierten Berichtswesens in regel-
mäßigen Abständen zur Verfügung zu stellen.
(2) Die IHK richtet ein für ihre Verhältnisse ange-
messenes internes Kontrollsystem ein.

Teil VI Abschlussprüfung und Entlastung

§ 17 Prüfung, Vorlage und Feststellung des 
Jahresabschlusses, Verwendung des Ergeb-
nisses,  Entlastung sowie Veröffentlichung
(1) Die IHK hat den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung, den Anhang und den 

Lagebericht sowie die Ordnungsmäßigkeit der 
Wirtschaftsführung einschließlich der Beachtung 
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit prüfen zu lassen. Bei der Prüfung sind 
die Prüfungsrichtlinien der zuständigen Rechts-
aufsichtsbehörde sowie sinngemäß die §§ 317, 
320, 321 und 322 des Handelsgesetzbuches und 
sinngemäß des § 53 Abs.1 des Haushaltsgrundsät-
zegesetzes zu beachten.
(2) Die Prüfung gemäß Abs. 1 wird von der vom 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag er-
richteten unabhängigen Rechnungsprüfungsstelle 
für die Industrie- und Handelskammern durchge-
führt. Die Rechnungsprüfungsstelle legt zeitgleich 
den Prüfungsbericht der Rechtsaufsichtsbehörde 
und der IHK vor. Grundlage für die Prüfung durch 
ehrenamtliche Rechnungsprüfer ist insbesondere 
der Bericht der Rechnungsprüfungsstelle; weitere 
zusätzliche Prüfungshandlungen aus besonderen 
Anlässen bleiben ihnen unbenommen. 
(3) Die Vollversammlung stellt den Jahresabschluss 
fest und beschließt über die Ergebnisverwendung.
(4) Die Vollversammlung erteilt die Entlastung für 
die Wirtschaftsführung. Das Verfahren regelt die 
IHK-Satzung.
(5) Der Jahresabschluss ist in dem für die Ver-
öffentlichung von Satzungsrecht vorgesehenen Me-
dium oder im Internet zu veröffentlichen. Zulässig 
ist auch eine verkürzte Form.

Teil VII Ergänzende Vorschriften

§ 18 Beauftragter für die Wirtschaftsführung
(1) Soweit der Hauptgeschäftsführer die Aufgabe 
nicht selbst wahrnimmt, ist bei der IHK ein Beauf-
tragter für die Wirtschaftsführung zu bestellen. 
Der Beauftragte ist dem Hauptgeschäftsführer 
unmittelbar zu unterstellen.
(2) Dem Beauftragten obliegen die Erstellung des 
Entwurfs des Wirtschaftsplans sowie die Bewirt-
schaftung der Mittel. Er ist bei allen Maßnahmen 
von finanzieller Bedeutung zu beteiligen.
(3) Der Beauftragte für die Wirtschaftsführung 
soll eingreifen, wenn die Liquidität gefährdet 
ist, die Erträge erheblich hinter den Planwerten 
zurückbleiben oder ein Nachtrag erforderlich wird. 
Wenn die Entwicklung der Erträge und Aufwen-
dungen es erfordert, kann der Beauftragte für die 
Wirtschaftsführung es von seiner Einwilligung 
(vorherigen Zustimmung) abhängig machen, ob 
Aufwendungen geleistet oder Verpflichtungen ein-
gegangen werden.
(4) Dem Beauftragten obliegt die Erstellung des 
Jahresabschlusses inklusive Anhang. 

§ 19 Nutzungen und Sachbezüge
(1) Nutzungen und Sachbezüge dürfen Beschäf-
tigten der IHK nur gegen angemessenes Entgelt 
gewährt werden, soweit nicht durch Gesetz, 
Dienstvertrag, für den öffentlichen Dienst all-
gemein geltende Vorschriften oder im Wirtschafts-
plan etwas anderes bestimmt ist.

HANDEL SRICHTER

Der Präsident des Landgerichts Frankfurt am Main hat auf gutachterlichen Vorschlag der 
Industrie- und Handelskammer Dr. Christoph Schöler ab 20. Oktober 2020 und 
Nikolaus von Graeve ab 29. Oktober 2020 für fünf Jahre zum Handelsrichter bei dem 
Landgericht Frankfurt am Main ernannt. Die Entscheidungen der Kammern für Handelssachen 
ergehen in aller Regel schnell und praxisnah, da sich der juristische Sachverstand des Vor-
sitzenden Richters und die kaufmännischen Erfahrungen der Handelsrichter in wirtschaftlichen 
Streitigkeiten ergänzen.
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(2) Personalaufwendungen, die nicht auf Gesetz, 
Dienstvereinbarung oder auf Dienstvertrag be-
ruhen, dürfen nur geleistet werden, wenn dafür 
Mittel bereitgestellt werden, die im Wirtschafts-
plan besonders zu erläutern sind.

§ 20 Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken, Beteiligungen
(1) Zum Erwerb, zur Veräußerung und zur dinglichen 
Belastung von Grundstücken ist die Einwilligung der 
Vollversammlung einzuholen, soweit diese Rechts-
geschäfte nicht bereits nach dem Wirtschaftsplan 
vorgesehen sind.
(2) Zur Eingehung oder Veräußerung von Beteiligun-
gen ist die Einwilligung der Vollversammlung einzu-
holen. Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen 
des privaten Rechts, die dazu bestimmt sind, dem 
gesetzlichen Auftrag der IHK durch Herstellung 
einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unter-
nehmen zu dienen. Bei Beteiligungen mit mehr als 
50 % der Anteile ist für die Angelegenheiten von 
wesentlicher Bedeutung der Gesellschaft das Be-
schlussrecht der Vollversammlung der IHK nach § 4 
Satz 1 IHKG sicherzustellen.

§ 20a Zuwendungen
Zuwendungen sind freiwillige finanzielle Leistungen 
an Dritte (Stellen außerhalb der IHK) zur Erfüllung 
bestimmter Zwecke, die unter Beachtung von § 1 
IHKG und den Grundsätzen des staatlichen Haus-
haltsrechts erfolgen.

§ 21 Änderung von Verträgen, Vergleiche
Die IHK darf zu ihrem Nachteil Verträge nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen aufheben 

oder ändern und Vergleiche nur abschließen, wenn 
dies für sie zweckmäßig und wirtschaftlich ist.

§ 22 Veränderung von Ansprüchen
(1) Die IHK darf Ansprüche nur
1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit 
erheblichen Härten für den Anspruchsgegner ver-
bunden wäre und der Anspruch durch die Stundung 
nicht gefährdet wird;
2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Ein-
ziehung keinen Erfolg haben wird oder wenn die 
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe 
des Anspruchs stehen;
3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles für den Anspruchsgegner eine 
besondere Härte darstellen würde; das Gleiche gilt 
für die Erstattung oder Anrechnung von geleisteten 
Beträgen.
(2) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt.

§ 23 Geldanlagen
Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicher-
heit zu achten; sie sollen einen angemessenen 
Ertrag bringen und für den vorgesehenen Zweck in 
Anspruch genommen werden können.

§ 24 In-Kraft-Treten / Geltungsdauer / Über-
gangsregelungen
(1) Dieses Finanzstatut ist am 01.01.2014 in Kraft 
getreten.
(2) Abweichend von der Regelung in § 7 Abs. 1 
Satz 2 soll der Erfolgsplan ausgeglichen werden 
und abweichend von der Regelung in § 10 Abs. 2 
Satz 2 können ab dem Geschäftsjahr 2020 entstan-

dene Fehlbeträge in die folgenden Haushaltsjahre 
(bis maximal 2025) übertragen werden. Jede dieser 
Ausnahmen ist nur zulässig, wenn im jährlichen 
Wirtschaftsplan durch ein Sicherungskonzept auf-
gezeigt wird, mit welchen konkreten Maßnahmen 
das Erreichen eines ausgeglichenen Jahresergeb-
nisses bis zu welchem Geschäftsjahr herbeigeführt 
werden soll. Durch die vom Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag errichtete unabhängige 
Rechnungsprüfungsstelle werden im Rahmen der 
Prüfung des Jahresabschlusses das Sicherungs-
konzept auf Plausibilität und ein Soll-/Ist-Abgleich 
geprüft. 
(3) Abs. 2 tritt am 01.01.2021 in Kraft und am 
31.12.2025 außer Kraft.
Frankfurt am Main, 23. September 2020

Ulrich Caspar Matthias Gräßle 
Präsident Hauptgeschäftsführer

Die Änderungen wurden vom Hessischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
am 04.11.2020 (Az: III 2-B-041-d-06-007#002) 
genehmigt.

Die vorstehenden Änderungen werden hiermit aus-
gefertigt und öffentlich bekannt gemacht.

Frankfurt am Main, 9. November 2020

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

Ulrich Caspar Matthias Gräßle 
Präsident Hauptgeschäftsführer

Liebe Mitglieder der IHK Frankfurt,
nach und nach werden wir immer mehr Services und Informationen für unsere Mitglieder vom Post- auf 
den E-Mail-Versand umstellen. Daher benötigen wir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse.

Sie erhalten von uns dann zukünftig Informationen zu wichtigen Gesetzesänderungen oder Umfragen zu 
Wirtschaftsthemen per E-Mail. So können wir Ihre Meinung als Unternehmerin oder Unternehmer schnell 
und unkompliziert einholen und in unsere Positionen gegenüber Politik und Verwaltung ein � ießen lassen.

Möchten Sie gerne darüber hinaus Veranstaltungseinladungen der IHK Frankfurt am Main per E-Mail 
erhalten? Dann teilen Sie uns Ihr Einverständnis in unserem neuen Onlineformular „Einwilligung“ mit!

Link zum Onlineformular: www.frankfurt-main.ihk.de/einwilligung
Alternativ können Sie das Onlineformular über den QR-Code öffnen.

Ihre IHK Frankfurt am Main

Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main
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Business to Business für die Region FrankfurtRheinMain
Ihr direkter Kontakt zum Marktplatz: 0 69/42 09 03-75 oder per E-Mail verlag@zarbock.de
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Anzeigen-Hotline:
0 69/42 09 03-75

Bauschäden/Immobilienbewertung

www.gib-bauexpert.de 
Tel.: 0 69 / 69 59 88 83

Stahlhallenbau
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Betriebsauflösungen

Kaufe kpl. Betriebe aller Art 
Kaufe Maschinen und Posten aller Art 
thomas.lerch@lerch.net

Immobilien

Kostenfreie 
     Immobilienbewertung

adler-immobilien.de   T. 069. 955 22 555

Wir ermitteln den 
reellen Marktwert Ihrer
Immobilie - kostenfrei 
& unverbindlich. 
Bei Verkaufswunsch
entwickeln wir gerne
mit Ihnen eine 
Vermarktungs- und Preisstrategie.

Konfliktlösungen

Mediation – Krisenmanagement 
Innerbetrieblich & Außerbetrieblich 
… ersparen Sie sich Ihren  
Gesichtsverlust! 
www.frankfurtmediation.de

Projektentwicklung

App- & µC-Softwareentwicklung, 
Elektronik- & Layout-Design, 
3D-Druck & -Konstruktion, 
Usability-Tests & Funktionsmusterbau
www.hmbtec.com  info@hmbtec.de

Business to Business

Headhunter-Executive Search: www.
alexandra-suhl-personalberatung.de

Firmenverkauf

Rhein-Main-Gebiet, Digital-Studio, 
seit 15 Jahren Erfolg, aus Altersgrün-
den Nachfolger gesucht. Exposé unter 
https://www.nexxt-change.org 
Suchworte: DVD oder SCHMALFILM 
Jede Anfrage wird garantiert 
 beantwortet.

Anzeigenschluss für die 
Februar/März-Ausgabe:

13. Januar 2021
Sichern Sie sich Ihre 

 Platzierung unter 
0 69 /42 09 03-75

verlag@zarbock.de

Getränkeservice

Du bestellst, Durst liefert weiter. 
Getränkelieferung auch in diesen 
Zeiten leicht gemacht: Einfache 
Bestellung, günstige Preise, keine 
Liefergebühren. Jetzt per App oder 
im Webshop bestellen.
www.durst.de
NEU: RECHNUNGSKAUF FÜR B2B KUNDEN

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 
Pro Feld bitte nur ein Zeichen ein-
tragen. Nach jedem Satzzeichen ein 
Feld frei lassen. Leerstellen zählen  
als ein Feld. 

Die Laufzeit Ihrer Anzeige beträgt 
mindestens fünf Ausgaben.
Die Abrechnung über die Gesamt-
laufzeit erfolgt nach der ersten 
Ausgabe.

Anette Kostrzewa
Sontraer Straße 6
60386 Frankfurt am Main
Telefon 0 69/42 09 03-75
Telefax 0 69/42 09 03-70
E-Mail verlag@zarbock.de

■■  Bitte veröffentlichen Sie in mindestens fünf Ausgaben unsere Fließtextanzeige in der Rubrik 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Firma Ansprechpartner

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Monatlich:

 12,– €

 24,– €

 36,– €

 48,– €

 60,– €

Nur Web-Site-Adresse: 16,– €/Zeile

Coupon Marktplatzanzeige
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AUSFLUGSTIPP 

Mein Lieblingsort
Von Catrin Häusser, Inhaberin, 
Frankfurt mit Kids, Frankfurt

Arboretum in Schwalbach

Gerade während des Lockdowns wur-
de das Arboretum zu einem meiner 
heimlichen Favoriten im RheinMain-
Gebiet. Allein, während der Home-
office-Mittagspause oder am Wo-
chenende mit meiner Familie entspan-
ne ich hier liebend gerne zwischen 
den 600 verschiedenen Baum- und 

Straucharten. Meinen Kindern machen der Waldlehrpfad (vor 
allem das Zapfenwerfen) und das Rinderkarussell großen 
Spaß. Manchmal schauen uns dabei die echten weidenden 
Rinder eines Sulzbacher Landwirtes beim Schwindeligdre- 
hen zu. 

Arboretum
Am Weißen Stein
65824 Schwalbach
www.hessen-forst.de/arboretum

ZURÜCKGEBL äT TERT 

Vernachlässigte Werbeträger

In den Sechzigerjahren wurde die Produktverpackung als Mar-
ketinginstrument entdeckt. „Fast alles, was der Verpackung 
dient, kann Werbeträger werden“, heißt es in der Dezember-
Ausgabe 1960 der IHK-Mitteilungen. 

Über 80 Prozent aller produzierten Waren benötigen eine Verpa-
ckung. Trotzdem bildet sie […] meist das letzte Glied […] bei der 
Schaffung neuer Artikel. […] Die beste Werbung hilft nicht viel, 
wenn sie nicht zumindest durch ein tadelloses Aussehen der Pa-
ckung des Produktes […] unterstützt wird. […] Papiersäcke und Ein-
wickelpapier [bieten] dem Werbenden eine unbegrenzte Fülle an 
Möglichkeiten, seinen Ideen freien Lauf zu lassen. [Auch] Bindfaden, 
ein einfaches, für viele unentbehrliches Verpackungsmittel, kann 
durch eine intensive, gleichbleibende Zweifarben-Kordelung in den 
Farben des Hauses […] erinnerungswirksam zur Werbung herange-
zogen werden.

Fo
to

: M
itt

ei
lu

ng
en

 d
er

 IH
K 

Fr
an

kf
ur

t, 
12

/1
96

0

Fo
to

: C
at

rin
 H

äu
ss

er
 / F

ra
nk

fu
rt 

m
it 

Ki
ds

Haben auch Sie einen Ausflugstipp oder einen Lieblings-
ort in FrankfurtRheinMain, den Sie im IHK Wirtschafts-
Forum vorstellen möchten? Dann schreiben Sie uns 

unter ausflugstipp@frankfurt-main.ihk.de. Vorschläge für ge-
werbliche Angebote können nicht berücksichtigt werden.

Schon damals ein Thema: Werbung durch ansprechende Verpackung.
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Verraten Sie uns  
Ihren Lieblingsort?

Im IHK WirtschaftsForum stellen wir regelmäßig einen Ausflugstipp  
vor. Haben Sie Lust, mitzumachen und uns Ihren Lieblingsort in der 
Metropolregion FrankfurtRheinMain* zu verraten? Dann schreiben  
Sie uns unter ausflugstipp@frankfurt-main.ihk.de, Infos telefonisch  
unter 0 69/21 97 12 03.

*  Vorschläge für gewerbliche Angebote können nicht berücksichtigt werden. ihkfra.de/wifo
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Druck- und Verlagshaus Zarbock
team@zarbock.de · www.zarbock.de

Umweltorientiertes 
Unternehmen des Jahres

Die �rüne Druckerei  

          macht jetzt auch �lau *

www.blauer-engel.de/uz195*ab sofort mit dem blauen Engel

               BRONZE-GEWINNER         UMWELTORIENTIERTES           

                                                      UNTERNEHMEN DES JAHRES
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